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§ 1 
Auftrag der Schule  

 
(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus dem 
Recht des jungen Menschen auf Förderung seiner 
Anlagen und Erweiterung seiner Fähigkeiten sowie 
aus dem Anspruch von Staat und Gesellschaft an 
Bürgerinnen und Bürger zur Wahrnehmung von 
Rechten und Übernahme von Pflichten hinreichend 
vorbereitet zu sein. 
 
 
 
 
 
 
(2) In Erfüllung ihres Auftrages erzieht die Schule zur 
Selbstbestimmung in Verantwortung vor Gott und 
den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Nor-
men, zur Gleichberechtigung von Frau und Mann, 
zur Gleichstellung von behinderten und nicht behin-
derten Menschen, zur Achtung vor der Überzeugung 
anderer, zur Bereitschaft, die sozialen und politi-
schen Aufgaben im freiheitlich-demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat zu übernehmen, zum gewalt-
freien Zusammenleben und zur verpflichtenden Idee 
der Völkergemeinschaft. Sie führt zu selbständigem 
Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln und zur 
Leistungsbereitschaft; sie vermittelt Kenntnisse und 
Fertigkeiten mit dem Ziel die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit und die Orientierung in der modernen 
Welt zu ermöglichen, Verantwortungsbewusstsein 
für Natur und Umwelt zu fördern sowie zur Erfüllung 
der Aufgaben in Staat, Gesellschaft und Beruf zu 
befähigen. Sie leistet einen Beitrag zur Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshin-
tergrund. Alle Schulen wirken bei der Integration von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf mit. 
 
 
 
 

§ 1 
Auftrag der Schule  

 
(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus dem 
Recht des jungen Menschen auf Förderung seiner 
Anlagen und Erweiterung seiner Fähigkeiten , 
unabhängig von seiner Religion, Weltan-
schauung, Rasse oder ethnischen Herkunft, 
einer Behinderung, seinem Geschlecht oder 
seiner sexuellen Identität sowie aus dem An-
spruch von Staat und Gesellschaft an Bürgerin-
nen und Bürger zur Wahrnehmung von Rechten 
und Übernahme von Pflichten hinreichend vorbe-
reitet zu sein. 

  
 

 (2) In Erfüllung ihres Auftrages erzieht die Schule 
zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor Gott 
und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethi-
scher Normen, zur Gleichberechtigung von Frau 
und Mann, zur Gleichstellung von behinderten 
und nicht behinderten Menschen, zur Achtung vor 
der Überzeugung anderer, zur Bereitschaft, Eh-
renämter und soziale und politische Aufgaben im 
freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechts-
staat zu übernehmen, zum gewaltfreien Zusam-
menleben und zur verpflichtenden Idee der Völ-
kergemeinschaft. Sie führt zu selbständigem Ur-
teil, zu eigenverantwortlichem Handeln und zur 
Leistungsbereitschaft; sie vermittelt Kenntnisse 
und Fertigkeiten mit dem Ziel die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit und die Orientierung in der 
modernen Welt zu ermöglichen, Verantwortungs-
bewusstsein für Natur und Umwelt zu fördern 
sowie zur Erfüllung der Aufgaben in Staat, Gesell-
schaft und Beruf zu befähigen. Sie leistet einen 
Beitrag zur Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund. Alle Schulen 
wirken bei der Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
mit. 
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§ 9 
Schularten und Schulstufen 

 
 
(3) Schularten sind:  
1. die Grundschule,  
2. die Hauptschule,  
3. die Regionale Schule,  
4. die Realschule,  
5. das Gymnasium,  
6. die Integrierte Gesamtschule,  
7. die berufsbildende Schule,  
8. das Abendgymnasium 
9. das Kolleg,  
10. die Förderschule.  
 
 (6) Die ersten beiden Klassenstufen der Sekundar-
stufe I bilden die Orientierungsstufe. Die Orientie-
rungsstufe hat das Ziel in einem Zeitraum der Erpro-
bung, der Förderung und der Beobachtung in Zu-
sammenarbeit mit den Eltern die Entscheidung über 
die geeignete Schullaufbahn zu sichern und die 
Schülerinnen und Schüler in die Lernschwerpunkte 
und Lernanforderungen der Sekundarstufe I einzu-
führen; sie kann schulartabhängig oder schulart-
übergreifend eingerichtet werden. In der Orientie-
rungsstufe der Hauptschule und in der schulartüber-
greifenden Orientierungsstufe unter Einschluss der 
Hauptschule kann neben der Möglichkeit der inneren 
Differenzierung ab Klassenstufe 6 Unterricht in Kur-
sen, die nach Leistung der Schülerinnen und Schü-
ler differenziert sind, stattfinden. Bei der Einstufung 
ist die Entscheidung der Eltern zu beachten. 

§ 9 
Schularten und Schulstufen 

 
 
(3) Schularten sind:  
1. die Grundschule,  
2. die Realschule plus,  
3. das Gymnasium,  
4. die Integrierte Gesamtschule,  
5. die berufsbildende Schule,  
6. das Abendgymnasium, 
7. das Kolleg,  
8. die Förderschule.  
 
 
 
(6) Die ersten beiden Klassenstufen der Sekun-
darstufe I bilden die Orientierungsstufe. Die Orien-
tierungsstufe hat das Ziel in einem Zeitraum der 
Erprobung, der Förderung und der Beobachtung 
in Zusammenarbeit mit den Eltern die Entschei-
dung über die geeignete Schullaufbahn zu sichern 
und die Schülerinnen und Schüler in die Lern-
schwerpunkte und Lernanforderungen der Sekun-
darstufe I einzuführen; sie kann schulartabhängig 
oder schulartübergreifend eingerichtet werden. In 
der Orientierungsstufe findet der Unterricht im 
Klassenverband statt. Es besteht die Möglich-
keit, Neigungsdifferenzierung einzurichten. 
 

 
§ 10 

Aufgaben und Zuordnung der Schularten 
 

(2) Die Grundschule führt in schulisches Lernen ein 
und legt die Grundlage für die weitere schulische 
Bildung. Die Grundschule kann für vom Schulbesuch 
zurückgestellte Kinder einen Schulkindergarten füh-
ren. Die Grundschule ist der Primarstufe zugeordnet.  
 
 
 
(3) Die Hauptschule führt zur Qualifikation der Be-
rufsreife als einem Abschluss der Sekundarstufe I, 
der zum Eintritt in berufsbezogene Bildungsgänge 
berechtigt. Die Hauptschule und die berufsbildende 
Schule sollen zu diesem Zweck pädagogisch eng 
zusammenarbeiten. Die Hauptschule kann ein frei-
williges 10. Schuljahr führen. Das freiwillige 10. 
Schuljahr vermittelt den qualifizierten Sekundarab-
schluss I, der zum Eintritt in berufsbezogene und 
auch in studienbezogene Bildungsgänge berechtigt. 
Die Hauptschule ist der Sekundarstufe I zugeordnet.  
 
 
 

§ 10 
Aufgaben und Zuordnung der Schularten 

 
 (2) Die Grundschule führt in schulisches Lernen 
ein und legt die Grundlage für die weitere schuli-
sche Bildung. Die Grundschule kann für vom 
Schulbesuch zurückgestellte Kinder einen Schul-
kindergarten führen. Eine Grundschule kann 
mehrere Standorte umfassen. Die Grundschule 
ist der Primarstufe zugeordnet.  
 
(3) Die Realschule plus führt zur Qualifikation 
der Berufsreife, die zum Eintritt in berufsbezo-
gene Bildungsgänge berechtigt, und zum qua-
lifizierten Sekundarabschluss I, der zum Ein-
tritt in berufsbezogene und auch in studienbe-
zogene Bildungsgänge berechtigt. Sie ist in 
Schulformen gegliedert. Die Realschule plus 
arbeitet zu Fragen der Berufsorientierung eng 
mit der berufsbildenden Schule zusammen. 
Sie  ist der Sekundarstufe I zugeordnet.  
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(4) Die Regionale Schule führt zur Qualifikation der 
Berufsreife, die zum Eintritt in berufsbezogene Bil-
dungsgänge berechtigt, und zum qualifizierten Se-
kundarabschluss I, der zum Eintritt in berufsbezoge-
ne und auch in studienbezogene Bildungsgänge 
berechtigt. Die Regionale Schule umfasst Schülerin-
nen und Schüler der Bildungsgänge Hauptschule 
und Realschule. Der Unterricht in den Klassenstufen 
5 und 6 findet im Klassenverband mit der Möglichkeit 
der inneren Differenzierung statt. Ab der Klassenstu-
fe 7 tritt äußere Leistungsdifferenzierung durch ab-
schlussbezogene Klassen, Fachleistungsdifferenzie-
rung oder durch eine Verbindung beider Formen 
hinzu. Die Regionale Schule ist der Sekundarstufe I 
zugeordnet.  
 
(5) Die Realschule führt zum qualifizierten Sekun-
darabschluss I; der zum Eintritt in berufsbezogene 
und auch in studienbezogene Bildungsgänge be-
rechtigt. Die Realschule ist der Sekundarstufe I zu-
geordnet.  
 
(6) Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hoch-
schulreife. Die Sekundarstufe I des Gymnasiums 
vermittelt den qualifizierten Sekundarabschluss I, der 
zum Eintritt in studienbezogene und in berufsbezo-
gene Bildungsgänge berechtigt. Für leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler kann durch Zusammen-
fassung und Förderung im Klassenverband ein ver-
kürzter Weg durch die Sekundarstufe I ermöglicht 
werden. Die gymnasiale Oberstufe eröffnet durch die 
Vermittlung der Studierfähigkeit den Zugang zur 
Hochschule und führt auch zu berufsbezogenen 
Bildungsgängen. Die gymnasiale Oberstufe umfasst 
drei Jahrgangsstufen; sie ist an Schulen, an denen 
die allgemeine Hochschulreife nach Jahrgangsstufe 
12 erworben wird, mit den Jahrgangsstufen 11 und 
12, im Übrigen mit den Jahrgangsstufen 11, 12 und 
13 der Sekundarstufe II zugeordnet. 
 
 
(7) In der gymnasialen Oberstufe werden die Schüle-
rinnen und Schüler nach einer Einführungsphase 
von mindestens einem Schulhalbjahr in einem Sys-
tem von aufeinander aufbauenden Grund- und Leis-
tungskursen unterrichtet. Im Rahmen dieses Sys-
tems setzen sie nach ihrer Befähigung und ihrem 
Interesse Schwerpunkte in ihrem schulischen Bil-
dungsgang. Das Nähere, insbesondere die Zahl, 
Fächer und Kombination der im Kurssystem angebo-
tenen Leistungs- und Grundkurse, Umfang und Be-
dingungen der Wahlmöglichkeit sowie die Leis-
tungsbewertung regelt das fachlich zuständige Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung.  
 
 
(8) Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifika-
tion der Berufsreife, die zum Eintritt in berufsbezo-
gene Bildungsgänge berechtigt, zum qualifizierten 
Sekundarabschluss I, der zum Eintritt in berufsbezo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hoch-
schulreife. Die Sekundarstufe I des Gymnasiums 
vermittelt den qualifizierten Sekundarabschluss I, 
der zum Eintritt in studienbezogene und in berufs-
bezogene Bildungsgänge berechtigt. Für leis-
tungsstarke Schülerinnen und Schüler kann durch 
Zusammenfassung und Förderung im Klassen-
verband ein verkürzter Weg durch die Sekundar-
stufe I ermöglicht werden. Die gymnasiale Ober-
stufe eröffnet durch die Vermittlung der Studierfä-
higkeit den Zugang zur Hochschule und führt 
auch zu berufsbezogenen Bildungsgängen. Die 
gymnasiale Oberstufe umfasst drei Jahrgangsstu-
fen; sie ist an Schulen, an denen die allgemeine 
Hochschulreife nach Jahrgangsstufe 12 erworben 
wird, mit den Jahrgangsstufen 11 und 12, im Üb-
rigen mit den Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 der 
Sekundarstufe II zugeordnet. 
 
(5) In der gymnasialen Oberstufe werden die 
Schülerinnen und Schüler nach einer Einfüh-
rungsphase von mindestens einem Schulhalbjahr 
in einem System von aufeinander aufbauenden 
Grund- und Leistungskursen unterrichtet. Im 
Rahmen dieses Systems setzen sie nach ihrer 
Befähigung und ihrem Interesse Schwerpunkte in 
ihrem schulischen Bildungsgang. Das Nähere, 
insbesondere die Zahl, Fächer und Kombination 
der im Kurssystem angebotenen Leistungs- und 
Grundkurse, Umfang und Bedingungen der 
Wahlmöglichkeit sowie die Leistungsbewertung 
regelt das fachlich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung.  
 
(6) Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifi-
kation der Berufsreife, die zum Eintritt in berufs-
bezogene Bildungsgänge berechtigt, zum qualifi-
zierten Sekundarabschluss I, der zum Eintritt in 



 - 4 - 

gene und auch in studienbezogene Bildungsgänge 
berechtigt, sowie zur Berechtigung zum Übergang in 
die gymnasiale Oberstufe. Die Integrierte Gesamt-
schule kann eine gymnasiale Oberstufe gemäß Ab-
satz 7 umfassen, die zur allgemeinen Hochschulreife 
führt. Die Integrierte Gesamtschule fasst Schülerin-
nen und Schüler der Sekundarstufe I in einem weit-
gehend gemeinsamen Unterricht zusammen. Der 
Unterricht in der Integrierten Gesamtschule findet im 
Klassenverband mit der Möglichkeit einer inneren 
Differenzierung und in Kursen mit einer Differenzie-
rung nach Leistung statt.  
 
 
 
(9) Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein 
differenziertes Bildungsangebot den Erwerb berufli-
cher und berufsübergreifender Kompetenzen und 
vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe II, die den 
Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in 
weiterführende berufsbezogene oder studienbezo-
gene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt au-
ßerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnis-
se und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der 
dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende 
Schule ist in Schulformen gegliedert. Sie ist der Se-
kundarstufe II zugeordnet.  

 
(10) Das Abendgymnasium führt Berufstätige zur 
allgemeinen Hochschulreife. Das Abendgymnasium 
ist der Sekundarstufe II zugeordnet. Absatz 7 gilt 
entsprechend. 
 
(11) Das Kolleg führt Erwachsene mit Berufserfah-
rung zur allgemeinen Hochschulreife. Das Kolleg ist 
der Sekundarstufe II zugeordnet. Absatz 7 gilt ent-
sprechend.  
  
(12) Die Förderschule vermittelt Schülerinnen und 
Schülern, die nach Feststellung der Schulbehörde 
sonderpädagogischen Förderbedarf haben und nach 
Maßgabe des § 3 Abs. 5 Satz1 keine Schule einer 
anderen Schulart besuchen, die für die Förderschu-
len vorgesehenen  oder sonstige ihren Fähigkeiten 
entsprechende Schulabschlüsse. Schülerinnen und 
Schüler, die wegen ihres sonderpädagogischen 
Förderbedarfs zunächst nicht in eine Berufsausbil-
dung eintreten, werden in berufsbefähigenden Bil-
dungsgängen soweit gefördert, dass sie nachträglich 
in einen berufsbezogenen Bildungsgang eintreten 
oder bessere Voraussetzungen für die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit erlangen können. Die Förder-
schule beteiligt sich an der integrierten Förderung 
von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in anderen Schularten, wirkt an 
der Planung und Durchführung des gemeinsamen 
Unterrichts von behinderten und nicht behinderten 
Kindern mit und berät Eltern und Lehrkräfte. Die 
Förderschule ist in Schulformen gegliedert. Die För-
derschule kann für vom Schulbesuch zurückgestellte 

berufsbezogene und auch in studienbezogene 
Bildungsgänge berechtigt, sowie zur Berechtigung 
zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe. Die 
Integrierte Gesamtschule kann eine gymnasiale 
Oberstufe gemäß Absatz 5 umfassen, die zur 
allgemeinen Hochschulreife führt. Die Integrierte 
Gesamtschule fasst Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I in einem weitgehend gemeinsa-
men Unterricht zusammen. Der Unterricht in der 
Integrierten Gesamtschule findet im Klassenver-
band mit der Möglichkeit einer inneren Differen-
zierung sowie in Kursen mit einer Differenzierung 
nach Leistung oder in klasseninternen Lern-
gruppen statt.  
 
(7) Die berufsbildende Schule ermöglicht durch 
ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb 
beruflicher und berufsübergreifender Kompeten-
zen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe 
II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätig-
keit oder in weiterführende berufsbezogene oder 
studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie 
ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erwor-
bene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert 
mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die 
berufsbildende Schule ist in Schulformen geglie-
dert. Sie ist der Sekundarstufe II zugeordnet.  

 
(8) Das Abendgymnasium führt Berufstätige zur 
allgemeinen Hochschulreife. Das Abendgymnasi-
um ist der Sekundarstufe II zugeordnet. Absatz 7 
gilt entsprechend. 
 
(9) Das Kolleg führt Erwachsene mit Berufserfah-
rung zur allgemeinen Hochschulreife. Das Kolleg 
ist der Sekundarstufe II zugeordnet. Absatz 7 gilt 
entsprechend.  
 
(10) Die Förderschule vermittelt Schülerinnen und 
Schülern, die nach Feststellung der Schulbehörde 
sonderpädagogischen Förderbedarf haben und 
nach Maßgabe des § 3 Abs. 5 Satz1 keine Schule 
einer anderen Schulart besuchen, die für die För-
derschulen vorgesehenen  oder sonstige ihren 
Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. 
Schülerinnen und Schüler, die wegen ihres son-
derpädagogischen Förderbedarfs zunächst nicht 
in eine Berufsausbildung eintreten, werden in 
berufsbefähigenden Bildungsgängen soweit ge-
fördert, dass sie nachträglich in einen berufsbe-
zogenen Bildungsgang eintreten oder bessere 
Voraussetzungen für die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit erlangen können. Die Förderschule 
beteiligt sich an der integrierten Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in anderen Schularten, wirkt 
an der Planung und Durchführung des gemein-
samen Unterrichts von behinderten und nicht be-
hinderten Kindern mit und berät Eltern und Lehr-
kräfte. Die Förderschule ist in Schulformen ge-
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Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ei-
nen Förderschulkindergarten führen. Die Förder-
schule ist einer Schulstufe oder mehreren Schulstu-
fen zugeordnet.  

 

gliedert. Die Förderschule kann für vom Schulbe-
such zurückgestellte Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf einen Förderschulkindergar-
ten führen. Die Förderschule ist einer Schulstufe 
oder mehreren Schulstufen zugeordnet.  

 § 10a 
Formen der Realschule plus 

 
(1) Folgende Realschulen plus können einge-
richtet werden: 
1. die Integrative Realschule und  
2. die Kooperative Realschule. 
 
(2) In der Integrativen Realschule findet ab der 
Klassenstufe 7 Fachleistungsdifferenzierung 
in Kursen oder in klasseninternen Lerngrup-
pen statt; ab der Klassenstufe 8 können auch 
abschlussbezogene Klassen der Bildungs-
gänge zur Erlangung der Berufsreife und zur 
Erlangung des qualifizierten Sekundarab-
schlusses I gebildet werden.  
 
(3) In der Kooperativen Realschule wird ab der 
Klassenstufe 7 in abschlussbezogene Klassen 
der Bildungsgänge zur Erlangung der Berufs-
reife und zur Erlangung des qualifizierten Se-
kundarabschlusses I differenziert. 
 
(4) Die Realschule plus kann im organisatori-
schen Verbund mit einer Fachoberschule ge-
führt werden. Den Bildungsgängen zur Erlan-
gung der Berufsreife kann ein weiteres Schul-
jahr angefügt werden. 
 
(5) Das Nähere regelt das fachlich zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung. 

 
§ 11 

Formen der berufsbildenden Schule 
 

(1) Die berufsbildende Schule gliedert sich in fol-
gende Schulformen: 

1. die Berufsschule einschließlich des Berufsvorbe-
reitungsjahres, 

2. die Berufsfachschule, 
3. die Berufsoberschule, 
4. die duale Berufsoberschule, 
5. das berufliche Gymnasium und 
6. die Fachschule. 
 
 
(2) Die Berufsschule führt als gleichberechtigter 
Partner der betrieblichen Berufsausbildung durch 
eine gestufte Grund- und Fachbildung zu berufsqua-
lifizierenden Abschlüssen. Sie vermittelt im ersten 
Jahr (Grundstufe) eine berufsfeldbreite oder berufs-
bezogene Grundbildung; Der Unterricht in der 
Grundstufe und in den anschließenden Fachstufen 
erfolgt in Teilzeitunterricht, verbunden mit einer be-
trieblichen Ausbildung oder einem Arbeitsverhältnis. 
Teilzeitunterricht kann auch in Form des Blockunter-

§ 11 
Formen der berufsbildenden Schule 

 
(1) Die berufsbildende Schule gliedert sich in fol-
gende Schulformen: 
1. die Berufsschule einschließlich des Berufsvor-
bereitungsjahres, 
2. die Berufsfachschule, 
3. die Berufsoberschule, 
4. die duale Berufsoberschule, 
5. das berufliche Gymnasium, 
6. die Fachschule und 
7. die Fachoberschule. 
 
(2) Die Berufsschule führt als gleichberechtigter 
Partner der betrieblichen Berufsausbildung durch 
eine gestufte Grund- und Fachbildung zu berufs-
qualifizierenden Abschlüssen. Sie vermittelt im 
ersten Jahr (Grundstufe) eine berufsfeldbreite 
oder berufsbezogene Grundbildung; Der Unter-
richt in der Grundstufe und in den anschließenden 
Fachstufen erfolgt in Teilzeitunterricht, verbunden 
mit einer betrieblichen Ausbildung oder einem 
Arbeitsverhältnis. Teilzeitunterricht kann auch in 
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richts (zusammenhängende Unterrichtsabschnitte 
mit täglichem Unterricht) erteilt werden. Das Ab-
schlusszeugnis der Berufsschule schließt den 
Hauptschulabschluss ein. Es beinhaltet auch den 
qualifizierten Sekundarabschluss I, sofern  
1. die Berufsschule mit einem qualifizierten Ergeb-

nis und  
2. eine Berufsausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf mit Erfolg abgeschlossen wur-
de sowie 

3. ausreichende Fremdsprachenkenntnisse, die 
einem mindestens fünfjährigen Fremdsprachen-
unterricht entsprechen, nachgewiesen werden.  

Darüber hinaus führt der Berufsschulabschluss, 
aufbauend auf dem qualifizierten Sekundarab-
schluss I und in Verbindung mit einer mindestens 
zweijährigen Berufsausbildung und einer Fachhoch-
schulreifeprüfung zur Fachhochschulreife. Jugendli-
che, die zu Beginn der Berufsschulpflicht kein Beruf-
sausbildungs- oder Arbeitsverhältnis nachweisen 
und nicht die Berufsfachschule besuchen, können im 
Berufsvorbereitungsjahr auf eine Berufsausbildung 
vorbereitet werden. Das Nähere regelt das fachlich 
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung. 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Berufsoberschule führt als Berufoberschule I 
und Berufsoberschule II zur Fachhochschulreife 
sowie zur fachgebundenen und zur allgemeinen 
Hochschulreife. Die Berufsoberschule I setzt den 
qualifizierten Sekundarabschluss I sowie eine min-
destens zweijährige abgeschlossene Berufsausbil-
dung und soweit während der Berufsausbildung oder 
der Berufstätigkeit die Pflicht zum Schulbesuch be-
stand den Abschluss der Berufsschule voraus und 
führt in einjährigem Vollzeitunterricht zur Fachhoch-
schulreife. An die Stelle der Berufsausbildung kann 
eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit treten. 
Die berufliche Vorbildung muss in der Regel dem 
jeweiligen Fachbereich entsprechen. Die Berufs-
oberschule II setzt neben den Aufnahmevorausset-
zungen für die Berufsoberschule I die Fachhoch-
schulreife oder einen gleichwertigen Bildungsstand 
voraus und führt in einjährigem Vollzeitunterricht zur 
fachgebundenen Hochschulreife und, sofern hinrei-
chende Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache 
nachgewiesen werden, zur allgemeinen Hochschul-
reife. Das Nähere regelt das fachlich zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung 
 
 
 
 
 
 
 

Form des Blockunterrichts (zusammenhängende 
Unterrichtsabschnitte mit täglichem Unterricht) 
erteilt werden. Das Abschlusszeugnis der Berufs-
schule schließt den Abschluss der Berufsreife 
ein. Es beinhaltet auch den qualifizierten Sekun-
darabschluss I, sofern  
1. die Berufsschule mit einem qualifizierten Er-

gebnis und  
2. eine Berufsausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf mit Erfolg abgeschlossen 
wurde sowie  

3. ausreichende Fremdsprachenkenntnisse, die 
einem mindestens fünfjährigen Fremdspra-
chenunterricht entsprechen, nachgewiesen 
werden.  

Darüber hinaus führt der Berufsschulabschluss, 
aufbauend auf dem qualifizierten Sekundarab-
schluss I und in Verbindung mit einer mindestens 
zweijährigen Berufsausbildung und einer Fach-
hochschulreifeprüfung zur Fachhochschulreife. 
Jugendliche, die zu Beginn der Berufsschulpflicht 
kein Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnis 
nachweisen und nicht die Berufsfachschule besu-
chen, können im Berufsvorbereitungsjahr auf eine 
Berufsausbildung vorbereitet werden. Das Nähere 
regelt das fachlich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung. 
 
 
 
(4) Die Berufsoberschule führt als Berufoberschu-
le I und Berufsoberschule II zur Fachhochschulrei-
fe sowie zur fachgebundenen und zur allgemei-
nen Hochschulreife. Die Berufsoberschule I setzt 
den qualifizierten Sekundarabschluss I sowie eine 
mindestens zweijährige abgeschlossene Be-
rufsausbildung und soweit während der Be-
rufsausbildung oder der Berufstätigkeit die Pflicht 
zum Schulbesuch bestand den Abschluss der 
Berufsschule voraus und führt in einjährigem Voll-
zeitunterricht zur Fachhochschulreife. An die Stel-
le der Berufsausbildung kann eine mindestens 
fünfjährige Berufstätigkeit treten. Die berufliche 
Vorbildung muss in der Regel der jeweiligen 
Fachrichtung entsprechen. Die Berufsoberschule 
II setzt den erfolgreichen Abschluss der Fach-
oberschule oder eine mindestens zweijährige 
abgeschlossene Berufsaubildung und die 
Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen 
Bildungsstand voraus und führt in einjährigem 
Vollzeitunterricht zur fachgebundenen Hochschul-
reife und, sofern hinreichende Kenntnisse in einer 
zweiten Fremdsprache nachgewiesen werden, zur 
allgemeinen Hochschulreife. Die berufliche Vor-
bildung oder die besuchte Fachrichtung der 
Fachoberschule muss in der Regel der jeweili-
gen Fachrichtung der Berufsoberschule II ent-
sprechen. Das Nähere regelt das fachlich zu-
ständige Ministerium durch Rechtsverordnung 
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(8) Das fachlich zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, die Anerkennung einer erfolgreich abge-
legten Meisterprüfung, einer der Meisterprüfung 
gleichstehenden beruflichen Fortbildungsprüfung 
oder erfolgreich abgeschlossener Bildungsgänge der 
Fachschule als einem qualifizierten Sekundarab-
schluss I gleichwertige Voraussetzungen für die 
Aufnahme in die weiterführenden berufsbildenden 
Schulen durch Rechtsverordnung zu regeln.  
 

8) Die Fachoberschule setzt den qualifizierten 
Sekundarabschluss I voraus und führt in ei-
nem zweijährigen Vollzeitunterricht unter Ein-
schluss eines einschlägigen gelenkten Prakti-
kums zur Fachhochschulreife. Sie wird in ei-
nem organisatorischen Verbund mit einer Re-
alschule plus geführt. Das Nähere regelt das 
fachlich zuständige Ministerium durch Rechts-
verordnung.  
 
 
(9) Das fachlich zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, die Anerkennung einer erfolgreich abge-
legten Meisterprüfung, einer der Meisterprüfung 
gleichstehenden beruflichen Fortbildungsprüfung 
oder erfolgreich abgeschlossener Bildungsgänge 
der Fachschule als einem qualifizierten Sekun-
darabschluss I gleichwertige Voraussetzungen für 
die Aufnahme in die weiterführenden berufsbil-
denden Schulen durch Rechtsverordnung zu re-
geln.  

§ 13 
Mindestgröße der Schulen 

 
(1) In der Primarstufe muss jede Klassenstufe min-
destens eine Klasse umfassen.  
 
 
 
(2) In der Hauptschule muss jede Klassenstufe min-
destens eine Klasse umfassen; in der Realschule 
und im Gymnasium muss sie mindestens zwei, in 
den Klassenstufen 5 bis 9 der Regionalen Schule 
mindestens drei, in der Integrierten Gesamtschule 
mindestens vier Klassen umfassen, in Ausnahmefäl-
len mit Zustimmung des fachlich zuständigen Minis-
teriums bei Regionalen Schulen zwei, bei Integrier-
ten Gesamtschulen drei Klassen. Die Klassenstufe 
10 der Regionalen Schule muss mindestens eine 
Klasse umfassen.  

 
(4) Bei Grund-, Real- und Förderschulen sind in 
besonderen Fällen Ausnahmen von der 
Mindestgröße zulässig; Realschulen müssen jedoch 
für jede Klassenstufe mindestens eine Klasse um-
fassen.  
 
 

§ 13 
Mindestgröße der Schulen 

 
(1) In der Grundschule muss jede Klassenstufe 
in der Regel mindestens eine Klasse umfassen 
 

 

(2) Im Gymnasium muss jede Klassenstufe min-
destens zwei, in den Klassenstufen 5 bis 9 der 
Realschule plus  mindestens drei, in der Integ-
rierten Gesamtschule mindestens vier Klassen 
umfassen, in Ausnahmefällen mit Zustimmung 
des fachlich zuständigen Ministeriums bei Integ-
rierten Gesamtschulen drei Klassen.  

 
 
 
 
 
(4) Bei Förderschulen sind in besonderen Fäl-
len, bei Realschulen plus aus Gründen der 
Siedlungsstruktur Ausnahmen von der Mindest-
größe zulässig. 
 
 
 
 

Abschnitt 3 Abschnitt 3 
Zusammenarbeit von Schulen und Schulverbund Zusammenarbeit von Schulen und Schulver-

bund 
§ 16 

Kooperative Regionale Schule, Kooperative Ge-
samtschule 

 
(1) Die Kooperative Regionale Schule, in der die 
eigenständigen Schularten Hauptschule und Real-
schule zusammenarbeiten, und die Kooperative 
Gesamtschule, in der die eigenständigen Schularten 

§ 16 
Kooperative Gesamtschule 

 
 
(1) Die Kooperative Gesamtschule, in der die 
eigenständigen Schularten Realschule plus und 
Gymnasium zusammenarbeiten, erfüllt die päda-
gogischen Aufgaben eines Schulzentrums in ei-
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Hauptschule, Realschule und Gymnasium zusam-
menarbeiten, erfüllen die pädagogischen Aufgaben 
eines Schulzentrums in einem besonderen organisa-
torischen Verbund.  

 
(2) Der Verbund hat insbesondere folgende Schwer-
punkte:  
1. In der Orientierungsstufe umfasst die Zusam-

menarbeit den gesamten Unterricht; die Orientie-
rungsstufe ist in der Regel schulartübergreifend 
eingerichtet.  

2. Ab Klassenstufe 7 liegt der Schwerpunkt der 
schulartübergreifenden Zusammenarbeit im Be-
reich gemeinsamer Angebote wie Arbeitsgemein-
schaften, Fördermaßnahmen, außerunterrichtli-
che Veranstaltungen.  

3. Eine Schulleiterin oder ein Schulleiter der betei-
ligten Schularten koordiniert in der Regel im zeit-
lichen Wechsel die schulartübergreifenden Auf-
gaben. Es kann auch eine gemeinsame Schullei-
terin oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt 
werden.  

nem besonderen organisatorischen Verbund.  

 
 
 
 
(2) Der Verbund hat insbesondere folgende 
Schwerpunkte:  
1. Die Orientierungsstufe ist schulartübergrei-

fend eingerichtet.  
 
 
2. Ab Klassenstufe 7 liegt der Schwerpunkt der 

schulartübergreifenden Zusammenarbeit im 
Bereich gemeinsamer Angebote wie Arbeits-
gemeinschaften, Fördermaßnahmen, außerun-
terrichtliche Veranstaltungen.  

3. Eine Schulleiterin oder ein Schulleiter der be-
teiligten Schularten koordiniert in der Regel im 
zeitlichen Wechsel die schulartübergreifenden 
Aufgaben. Es kann auch eine gemeinsame 
Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schulleiter 

§ 17 
Organisatorisch verbundene Schulen 

 
 

Grund- und Hauptschulen sowie Grund- und Regio-
nale Schulen, die räumlich zusammenhängen oder 
benachbart sind, können organisatorisch verbunden 
werden.  

§ 17 
Organisatorisch verbundene Grund- und Real-

schulen plus 
 
Grundschulen und Realschulen plus, die räum-
lich zusammenhängen oder benachbart sind, 
können organisatorisch verbunden werden.  

§ 19 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtun-

gen und Institutionen 
 

Die Schulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben  
1. mit den Trägern und Einrichtungen der öf-

fentlichen und freien Kinder- und Jugendhil-
fe, insbesondere mit den Kindertagesstätten, 

2. mit anderen außerschulischen Einrichtungen 
und Institutionen, deren Tätigkeit für die Le-
benssituation junger Menschen wesentlich 
ist, insbesondere mit anderen Bildungsein-
richtungen und Betrieben 

zusammen. Die Zusammenarbeit nach Satz 1 Nr. 1 
ist bei Grundschulen insbesondere darauf auszurich-
ten, sich mit den Kindergärten über die jeweiligen 
Bildungskonzepte im Hinblick auf den Übergang 
abzustimmen, hierzu werden geeignete Kooperati-
onsformen, wie Arbeitsgemeinschaften und gemein-
same Fortbildung, zwischen Grundschulen und Kin-
dergärten vereinbart. Es können Hospitationen von 
Lehrkräften in Kindertagesstätten sowie von Erziehe-
rinnen und Erziehern in der Schule stattfinden. 

§ 19 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrich-

tungen und Institutionen 
 

Die Schulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben  
1. mit den Trägern und Einrichtungen der öf-

fentlichen und freien Kinder- und Jugend-
hilfe, insbesondere im Rahmen der 
Schulsozialarbeit und mit den Kinderta-
gesstätten, 

2. mit anderen außerschulischen Einrichtun-
gen und Institutionen, deren Tätigkeit für 
die Lebenssituation junger Menschen we-
sentlich ist, insbesondere mit anderen 
Bildungseinrichtungen und Betrieben 

zusammen. Die Zusammenarbeit nach Satz 1 Nr. 
1 ist bei Grundschulen insbesondere darauf aus-
zurichten, sich mit den Kindergärten über die je-
weiligen Bildungskonzepte im Hinblick auf den 
Übergang abzustimmen, hierzu werden geeignete 
Kooperationsformen, wie Arbeitsgemeinschaften 
und gemeinsame Fortbildung, zwischen Grund-
schulen und Kindergärten vereinbart. Es können 
Hospitationen von Lehrkräften in Kindertagesstät-
ten sowie von Erzieherinnen und Erziehern in der 
Schule stattfinden. 
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§ 23 
Selbständigkeit der Schulen 

 
(1) Die Schulen haben das Recht und die Pflicht ihre 
Angelegenheiten nach Maßgabe dieses Gesetzes 
selbst zu planen, zu entscheiden und durchzuführen. 
Sie sind in diesem Rahmen für Schulentwicklung 
und Qualitätssicherung verantwortlich. 
 
 
(2) Die Schulen legen pädagogische Ziele und 
Schwerpunkte fest, um die Qualität schulischer Ar-
beit zu entwickeln und zu sichern. Sie überprüfen 
regelmäßig das Erreichen dieser Ziele (interne Eva-
luation) und nehmen an den durch die Schulbehör-
den veranlassten Maßnahmen zur externen Evalua-
tion, insbesondere an internationalen, länderüber-
greifenden und landesinternen Vergleichsuntersu-
chungen, teil. 

 

 

 

 

§ 23 
Selbständigkeit der Schulen 

 
(1) Die Schulen haben das Recht und die Pflicht 
ihre Angelegenheiten nach Maßgabe dieses Ge-
setzes selbst zu planen, zu entscheiden und 
durchzuführen. Sie sind in diesem Rahmen für 
Schulentwicklung und Qualitätssicherung verant-
wortlich. 
 
(2) Die Schulen legen pädagogische Ziele und 
Schwerpunkte fest, um die Qualität schulischer 
Arbeit zu entwickeln und zu sichern. Sie überprü-
fen regelmäßig das Erreichen dieser Ziele (interne 
Evaluation) und nehmen an den durch die Schul-
behörden veranlassten Maßnahmen zur externen 
Evaluation, insbesondere den Maßnahmen der 
Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation 
und Selbständigkeit von Schulen sowie  an 
internationalen, länderübergreifenden und landes-
internen Vergleichsuntersuchungen, teil. Sie 
schließen Zielvereinbarungen mit der Schul-
behörde. 

 

Abschnitt 2 Abschnitt 2 
Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter 

  
  

§ 26 
Schulleiterinnen und Schulleiter 

 
 (4) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen 
Schulleiter. Für organisatorisch verbundene Schulen 
(§17) wird eine gemeinsame Schulleiterin oder ein 
gemeinsamer Schulleiter bestellt, für Kooperative 
Regionale Schulen und Kooperative Gesamtschulen 
kann eine gemeinsame Schulleiterin oder ein ge-
meinsamer Schulleiter bestellt werden. In einem 
Schulzentrum haben sich die Schulleiterinnen und 
Schulleiter in Angelegenheiten, die eine einheitliche 
Behandlung erfordern, aufeinander abzustimmen.  
 

 

§ 26 
Schulleiterinnen und Schulleiter 

 
(4) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen 
Schulleiter. Für organisatorisch verbundene Schu-
len (§ 11 Abs. 8 Satz 2, § 17) wird eine gemein-
same Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schul-
leiter bestellt, für (Streichung!) Kooperative Ge-
samtschulen kann eine gemeinsame Schulleiterin 
oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt werden. 
In einem Schulzentrum haben sich die Schulleite-
rinnen und Schulleiter in Angelegenheiten, die 
eine einheitliche Behandlung erfordern, aufeinan-
der abzustimmen.  
 

  
Abschnitt 3 Abschnitt 3 

Konferenzen Konferenzen 
§ 30 

Konferenzen bei Zusammenarbeit von Schulen 
 

(1) Die Gesamtkonferenz bei organisatorisch ver-
bundenen Schulen (§17) besteht aus allen Lehrkräf-
ten dieser Schulen. Kooperative Regionale Schulen 
oder Kooperative Gesamtschulen bilden eine ge-
meinsame Gesamtkonferenz, soweit Entscheidun-
gen über schulartübergreifende Angelegenheiten der 
Erziehungs- und Unterrichtsarbeit getroffen werden. 

 
(2) Bei Schulzentren, Kooperativen Regionalen 
Schulen, Kooperativen Gesamtschulen, organisato-

§ 30 
Konferenzen bei Zusammenarbeit von Schulen 

 
(1) Die Gesamtkonferenz bei organisatorisch ver-
bundenen Schulen (§ 11 Abs. 8 Satz 2, § 17) 
besteht aus allen Lehrkräften dieser Schulen. 
(Streichung!) Kooperative Gesamtschulen bilden 
eine gemeinsame Gesamtkonferenz, soweit Ent-
scheidungen über schulartübergreifende Angele-
genheiten der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit 
getroffen werden. 

(2) Bei Schulzentren, (Streichung!) Kooperativen 
Gesamtschulen, organisatorisch verbundenen 
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risch verbundenen Schulen (§17) und benachbarten 
Schulen, die pädagogisch zusammenarbeiten, kön-
nen Teilkonferenzen, denen Lehrkräfte mehrerer der 
beteiligten Schulen angehören, gebildet werden.  

Schulen (§ 11 Abs. 8 Satz 2, §17) und benach-
barten Schulen, die pädagogisch zusammenarbei-
ten, können Teilkonferenzen, denen Lehrkräfte 
mehrerer der beteiligten Schulen angehören, ge-
bildet werden.  

Abschnitt 4 Abschnitt 4 
Vertretungen für Schülerinnen und Schüler, 

Schülerzeitungen 
Vertretungen für Schülerinnen und Schüler, 

Schülerzeitungen 
. § 33 

Versammlung der Klassensprecherinnen und Klas-
sensprecher, Verbindungslehrkräfte 

 
(4) In Schulzentren, Kooperativen Regionalen Schu-
len und Kooperativen Gesamtschulen können die 
Versammlungen der Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher gemeinsame Arbeitsgruppen für 
Angelegenheiten, die über den Bereich der einzel-
nen Schule hinausgehen, bilden.  
 
 

§ 33 
Versammlung der Klassensprecherinnen und 

Klassensprecher, Verbindungslehrkräfte 
 

(4) In Schulzentren (Streichung!) und Kooperati-
ven Gesamtschulen können die Versammlungen 
der Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
gemeinsame Arbeitsgruppen für Angelegenheiten, 
die über den Bereich der einzelnen Schule hi-
nausgehen, bilden.  
 
 

Abschnitt 5 Abschnitt 5 
Mitwirkung der Eltern Mitwirkung der Eltern 

§ 41 
Errichtung des Schulelternbeirats 

 
 (6) In einem Schulzentrum, einer Kooperativen Re-
gionalen Schule und einer Kooperativen Gesamt-
schule arbeiten die Schulelternbeiräte zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zusammen; bei Angelegenheiten, für 
die eine aufeinander abgestimmte Lösung geboten 
ist, können gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet 
werden.  
 
(7) Die Schulelternbeiräte können Arbeitsgemein-
schaften bilden.  

§ 41 
Errichtung des Schulelternbeirats 

 
 (6) In einem Schulzentrum(Streichung!) und 
einer Kooperativen Gesamtschule arbeiten die 
Schulelternbeiräte zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
zusammen; bei Angelegenheiten, für die eine 
aufeinander abgestimmte Lösung geboten ist, 
können gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet 
werden.  
 
(7) Die Schulelternbeiräte können Arbeitsgemein-
schaften bilden.  

§ 44 
Errichtung der Regionalelternbeiräte 

 
(3) Dem Regionalelternbeirat gehören an:  
1. im Wahlbezirk Koblenz  

drei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentlichen 
Grundschulen, je zwei Vertreterinnen oder Ver-
treter der öffentlichen Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien sowie je eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der öffentlichen Regionalen Schulen, In-
tegrierten Gesamtschulen, Förderschulen, be-
rufsbildenden Schulen und der staatlich geneh-
migten oder anerkannten Schulen in freier Trä-
gerschaft 

2. im Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz  
je drei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentli-

chen Grundschulen und Gymnasien,  
je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentli-
chen Hauptschulen und Realschulen sowie je ei-
ne Vertreterin oder ein Vertreter der öffentlichen 
Regionalen Schulen, Integrierten Gesamtschu-
len, Förderschulen, berufsbildenden Schulen und 
der staatlich genehmigten oder anerkannten 
Schulen in freier Trägerschaft, 

3. im Wahlbezirk Trier  

§ 44 
Errichtung der Regionalelternbeiräte 

 
 (3) Dem Regionalelternbeirat gehören an:  
1. im Wahlbezirk Koblenz  

vier Vertreterinnen oder Vertreter der Real-
schule plus, drei Vertreterinnen oder Vertreter 
der öffentlichen Grundschulen, zwei Vertrete-
rinnen oder Vertreter der Gymnasien sowie je 
eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentli-
chen Integrierten Gesamtschulen, Förderschu-
len, berufsbildenden Schulen und der staatlich 
genehmigten oder anerkannten Schulen in 
freier Trägerschaft 

2. im Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz  
vier Vertreterinnen oder Vertreter der Real-
schule plus, je drei Vertreterinnen oder Vertre-
ter der öffentlichen Grundschulen und Gymna-
sien sowie je eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der öffentlichen Integrierten Gesamtschulen, 
Förderschulen, berufsbildenden Schulen und 
der staatlich genehmigten oder anerkannten 
Schulen in freier Trägerschaft, 
 

3. im Wahlbezirk Trier  
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je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentli-
chen Grundschulen und Gymnasien,  

je eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentli-
chen Hauptschulen, Regionalen Schulen, Real-
schulen, Förderschulen, berufsbildenden Schulen 
und der staatlich genehmigten oder anerkannten 
Schulen in freier Trägerschaft sowie eine Vertre-
terin oder ein Vertreter der Integrierten Gesamt-
schulen, wenn eine solche Schule im Wahlbezirk 
errichtet ist,  

4. in jedem Wahlbezirk  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern mit 
nicht deutscher Herkunftssprache, sofern nicht 
bereits Eltern mit nicht deutscher Herkunftsspra-
che zu Mitgliedern des Gremiums gewählt wor-
den sind. Die Vertreterin oder der Vertreter der 
Eltern mit nicht deutscher Herkunftssprache wird 
vom Regionalelternbeirat benannt. 

 
(4) In jedem Wahlbezirk wird für die Schulen nach 
Absatz 3 je eine Wahlversammlung gebildet, die aus 
den Mitgliedern der Schulelternbeiräte die Mitglieder 
des Regionalelternbeirats wählt. Der Wahlversamm-
lung gehören an:  

1. für die öffentlichen Grundschulen für jeden Land-
kreis und jede kreisfreie Stadt je drei Wahlvertre-
terinnen oder Wahlvertreter, im Verhinderungsfall 
deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter,  

2. für die öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, 
Regionalen Schulen, Gymnasien, Integrierten 
Gesamtschulen, berufsbildenden Schulen, För-
derschulen und die staatlich genehmigten oder 
anerkannten Schulen in freier Trägerschaft, die 
Schulelternsprecherinnen und die Schuleltern-
sprecher, im Verhinderungsfall deren Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter oder, falls diese ver-
hindert sind, ein anderes Mitglied des Schulel-
ternbeirats, das der Schulelternbeirat wählt.  

Die Wahlvertreterinnen und Wahlvertreter der 
Grundschulen werden von den Schulelternspreche-
rinnen und Schulelternsprechern aus der Mitte der 
Schulelternbeiräte gewählt. Ist die Schulelternspre-
cherin oder der Schulelternsprecher verhindert, gilt 
Satz 2 Nr. 2 entsprechend.  
 
 
 
  

je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öf-
fentlichen Grundschulen, Realschulen plus 
und Gymnasien,  
je eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffent-
lichen Integrierten Gesamtschulen, Förder-
schulen, berufsbildenden Schulen und der 
staatlich genehmigten oder anerkannten Schu-
len in freier Trägerschaft.  

 

4. in jedem Wahlbezirk  
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern 
mit nicht deutscher Herkunftssprache, sofern 
nicht bereits Eltern mit nicht deutscher Her-
kunftssprache zu Mitgliedern des Gremiums 
gewählt worden sind. Die Vertreterin oder der 
Vertreter der Eltern mit nicht deutscher Her-
kunftssprache wird vom Regionalelternbeirat 
benannt. 

 
(4) In jedem Wahlbezirk wird für die Schulen nach 
Absatz 3 je eine Wahlversammlung gebildet, die 
aus den Mitgliedern der Schulelternbeiräte die 
Mitglieder des Regionalelternbeirats wählt. Der 
Wahlversammlung gehören an:  

1. für die öffentlichen Grundschulen für jeden 
Landkreis und jede kreisfreie Stadt je drei 
Wahlvertreterinnen oder Wahlvertreter, im 
Verhinderungsfall deren Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter,  

2. für die öffentlichen Realschulen plus, Gym-
nasien, Integrierten Gesamtschulen, berufsbil-
denden Schulen, Förderschulen und die staat-
lich genehmigten oder anerkannten Schulen in 
freier Trägerschaft, die Schulelternsprecherin-
nen und die Schulelternsprecher, im Verhinde-
rungsfall deren Stellvertreterinnen und Stellver-
treter oder, falls diese verhindert sind, ein an-
deres Mitglied des Schulelternbeirats, das der 
Schulelternbeirat wählt.  

Die Wahlvertreterinnen und Wahlvertreter der 
Grundschulen werden von den Schulelternspre-
cherinnen und Schulelternsprechern aus der Mitte 
der Schulelternbeiräte gewählt. Ist die Schulel-
ternsprecherin oder der Schulelternsprecher ver-
hindert, gilt Satz 2 Nr. 2 entsprechend.  
 
  

§ 45 
Landeselternbeirat 

 
 (5) Das fachlich zuständige Ministerium hört den 
Landeselternbeirat bei allen für die Schulen wesent-
lichen Angelegenheiten an und erteilt die notwendi-
gen Auskünfte. Hierzu zählen insbesondere  
1. allgemeine Grundsätze zur Sicherung der Unter-
richtsversorgung,  
2. Grundsätze der Schulplanung und der Schulor-
ganisation,  
3. Grundsätze der Aus- und –Fortbildung der Lehr-

§ 45 
Landeselternbeirat 

 
 (5) Das fachlich zuständige Ministerium hört den 
Landeselternbeirat bei allen für die Schulen we-
sentlichen Angelegenheiten an und erteilt die 
notwendigen Auskünfte. Hierzu zählen insbeson-
dere  
1. allgemeine Grundsätze zur Sicherung der Un-
terrichtsversorgung,  
2. Grundsätze der Schulplanung und der Schul-
organisation,  
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kräfte,  
4. Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Schu-
le und Betrieb.  
 
 
 
 

3. Grundsätze der Aus- und –Fortbildung der 
Lehrkräfte,  
4. Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Betrieb, 
5. Grundsätze der Qualitätsarbeit in Schulen. 
 
 

§ 46 
Errichtung des Landeselternbeirats 

 
(1) Dem Landeselternbeirat gehören an:  

1. aus dem Wahlbezirk Koblenz  
je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentli-

chen Grundschulen und Hauptschulen und 
je eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentli-
chen Realschulen, Regionalen Schulen, Gymna-
sien, Integrierten Gesamtschulen, berufsbilden-
den Schulen, Förderschulen sowie  

der staatlich genehmigten oder anerkannten 
Schulen in freier Trägerschaft,  
2. aus dem Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz  

je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der öffentli-
chen Grundschulen, Hauptschulen, Gymnasien 
und berufsbildenden Schulen und je eine Vertre-
terin oder ein Vertreter der öffentlichen Realschu-
len, Regionalen Schulen, Integrierten Gesamt-
schulen, Förderschulen sowie der staatlich ge-
nehmigten oder anerkannten Schulen in freier 
Trägerschaft,  

3. aus dem Wahlbezirk Trier  
je eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffentli-
chen Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, 
Regionalen Schulen, Gymnasien, berufsbilden-
den Schulen, Förderschulen und  
der staatlich genehmigten oder anerkannten 
Schulen in freier Trägerschaft,  

4. die Regionalelternsprecherinnen und Regionalel-
ternsprecher  

5. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 ein oder zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter der ausländischen 
Eltern.  

Ist eine Integrierte Gesamtschule im Wahlbezirk 
Trier errichtet, wird für die Wahlbezirke Koblenz und 
Trier eine gemeinsame Vertreterin oder ein gemein-
samer Vertreter der Integrierten Gesamtschulen 
gewählt; Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 46 
Errichtung des Landeselternbeirats 

 
(1) Dem Landeselternbeirat gehören an:  

1. aus dem Wahlbezirk Koblenz  
drei Vertreterinnen oder Vertreter der öffent-
lichen Grundschulen, je zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter der Realschulen plus und der 
Gymnasien, je eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der öffentlichen Integrierten Gesamtschu-
len, berufsbildenden Schulen, Förderschulen 
sowie der staatlich genehmigten oder aner-
kannten Schulen in freier Trägerschaft,  

2. aus dem Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz  
je drei Vertreterinnen oder Vertreter der öffent-
lichen Grundschulen und Realschulen plus, 
je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gymnasien und berufsbildenden Schulen und 
je eine Vertreterin oder ein Vertreter der öffent-
lichen Integrierten Gesamtschulen, Förder-
schulen sowie der staatlich genehmigten oder 
anerkannten Schulen in freier Trägerschaft,  

3. aus dem Wahlbezirk Trier  
zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Real-
schule plus, je eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der öffentlichen Grundschulen, Real-
schulen plus, Gymnasien, Integrierten Ge-
samtschulen, berufsbildenden Schulen, För-
derschulen und  
der staatlich genehmigten oder anerkannten 
Schulen in freier Trägerschaft,  

4. die Regionalelternsprecherinnen und Regio-
nalelternsprecher  

5. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 ein oder zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter der ausländi-
schen Eltern.  

Ist eine Integrierte Gesamtschule im Wahlbezirk 
Trier errichtet, wird für die Wahlbezirke Koblenz 
und Trier eine gemeinsame Vertreterin oder ein 
gemeinsamer Vertreter der Integrierten Gesamt-
schulen gewählt; Absatz 2 Satz 1 gilt entspre-
chend  
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Teil 3 Teil 3 
Ordnung des Schulbesuchs Ordnung des Schulbesuchs 

Abschnitt 1 Abschnitt 1 
Schulverhältnis Schulverhältnis 

§ 52 
Zulassungsbeschränkungen für bestimmte Formen 

der berufsbildenden Schule 
 

(1) Die Zulassung zur Berufsfachschule II, dreijähri-
gen Berufsfachschule und höheren Berufsfachschu-
le, Berufsoberschule, dualen Berufsoberschule und 
Fachschule sowie zum beruflichen Gymnasium kann 
beschränkt werden, wenn die Zahl der Bewerbungen 
die Aufnahmekapazität der Schule übersteigt.  
 
  

§ 52 
Zulassungsbeschränkungen für bestimmte For-

men der berufsbildenden Schule 
 

(1) Die Zulassung zur Berufsfachschule II, dreijäh-
rigen Berufsfachschule und höheren Berufsfach-
schule, Berufsoberschule, dualen Berufsober-
schule, Fachoberschule und Fachschule sowie 
zum beruflichen Gymnasium kann beschränkt 
werden, wenn die Zahl der Bewerbungen die Auf-
nahmekapazität der Schule übersteigt.  
 
  

§ 54 
Entlassung wegen mangelnder Leistung 

 
 

(1) Die Schulart oder der Bildungsgang ist zu verlas-
sen, wenn  
1. zweimal in demselben Schuljahrgang (Klassen- 

oder Jahrgangsstufe) oder in zwei aufeinander-
folgenden Schuljahrgängen der Realschule, des 
Gymnasiums, des Kollegs oder des mehrjährigen 
Bildungsgangs an einer berufsbildenden Schule 
mit Ausnahme der Berufsschule durch Beschluss 
der Klassen- oder Kurskonferenz keine Verset-
zung erfolgte,  

2. die Abiturprüfung nach der Entscheidung der 
Prüfungskommission nicht mehr innerhalb der 
Verweildauer von vier Jahren an der Oberstufe 
des Gymnasiums oder der Integrierten Gesamt-
schule, am beruflichen Gymnasium oder am Kol-
leg bestanden werden kann,  

3. die Abschlussprüfung zweimal oder einmal nach 
der Nichtversetzung in eine Abschlussklasse 
nicht bestanden wurde.  

 
 
(3) Wird von der Klassenkonferenz am Ende der 
Klassenstufe 5 eines Gymnasiums der Besuch der 
Haupt- oder Realschule oder am Ende der Klassen-
stufe 5 einer Realschule der Besuch der Hauptschu-
le empfohlen, und wird eine solche Empfehlung auch 
am Ende der Klassenstufe 6 erteilt, so wird die zu-
letzt empfohlene Schulart besucht, wenn keine Ver-
setzung erfolgt. Eine Empfehlung zum Besuch einer 
anderen Schulart kann ausgesprochen werden, 
wenn die Leistungen und das Lernverhalten eine 
erfolgreiche Mitarbeit in der besuchten Schulart nicht 
erwarten lassen.  
 
 

§ 54 
Verlassen einer Schulart oder eines Bildungs-

ganges wegen mangelnder Leistung 
 

(1) Die Schulart oder der Bildungsgang ist zu ver-
lassen, wenn  
1. zweimal in demselben Schuljahrgang (Klas-

sen- oder Jahrgangsstufe) oder in zwei aufein-
anderfolgenden Schuljahrgängen (Strei-
chung!) des Gymnasiums, des Kollegs oder 
des mehrjährigen Bildungsgangs an einer be-
rufsbildenden Schule mit Ausnahme der Be-
rufsschule durch Beschluss der Klassen- oder 
Kurskonferenz keine Versetzung erfolgte,  

2. die Abiturprüfung nach der Entscheidung der 
Prüfungskommission nicht mehr innerhalb der 
Verweildauer von vier Jahren an der Oberstufe 
des Gymnasiums oder der Integrierten Ge-
samtschule, am beruflichen Gymnasium oder 
am Kolleg bestanden werden kann,  

3. die Abschlussprüfung zweimal oder einmal 
nach der Nichtversetzung in eine Abschluss-
klasse nicht bestanden wurde.  

 
 
(3) Wird von der Klassenkonferenz am Ende der 
Klassenstufe 5 eines Gymnasiums der Wechsel 
des Bildungsgangs empfohlen und wird eine 
solche Empfehlung auch am Ende der Klassen-
stufe 6 erteilt, so wird eine Realschule plus oder 
im Rahmen der Kapazität eine Integrierte Ge-
samtschule besucht, wenn keine Versetzung 
erfolgt. Eine Empfehlung zum Wechsel des Bil-
dungsganges kann ausgesprochen werden, 
wenn die Leistungen und das Lernverhalten eine 
erfolgreiche Mitarbeit im Gymnasium nicht erwar-
ten lassen.  
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§ 55 
Ausschluss 

 
 
(2) Die oberste Schulbehörde kann den Ausschluss 
von allen Schulen einer Schulart oder allen Schulen 
des Landes aussprechen. Der Ausschluss von allen 
Förderschulen ist unzulässig.  
  
 

§ 55 
Ausschluss 

 
 
(2) Die Schulbehörde kann den Ausschluss von 
allen Schulen einer Schulart oder allen Schulen 
des Landes aussprechen. Der Ausschluss von 
allen Förderschulen ist unzulässig.  
  
 

Abschnitt 2 Abschnitt 2 
Pflicht zum Schulbesuch Pflicht zum Schulbesuch 

§ 59 
Wahl der Schullaufbahn 

 
 
(3) Wer nach neun Schuljahren die Berufsreife nicht 
erreicht hat, hat nach Wahl der Eltern die Gelegen-
heit die Berufsreife durch ein Verbleiben bis zu zwei 
Jahren an der Hauptschule, in dem Bildungsgang 
Hauptschule der Regionalen Schule, der Integrierten 
Gesamtschule, in den entsprechenden Bildungs-
gängen der Förderschule oder durch den Besuch 
der Berufsschule zu erwerben. Ist in Ausnahmefällen 
der Erwerb der Berufsreife an der Hauptschule, der 
Regionalen Schule oder der Integrierten Gesamt-
schule nicht zu erwarten, kann die Schulleiterin oder 
der Schulleiter das weitere Verbleiben an diesen 
Schulen ablehnen.  
  

 

§ 59 
Wahl der Schullaufbahn 

 
 
(3) Wer nach neun Schuljahren die Berufsreife 
nicht erreicht hat, hat nach Wahl der Eltern die 
Gelegenheit die Berufsreife durch ein Verbleiben 
bis zu zwei Jahren in dem zur Berufsreife füh-
renden Bildungsgang der Realschule plus, der 
Integrierten Gesamtschule, in den entsprechen-
den Bildungsgängen der Förderschule oder durch 
den Besuch der Berufsschule zu erwerben. 
(Streichung) 
 
 

  
§ 62 

Schulbezirke 
 

(1) Die Schulbehörde legt für jede Grundschule und 
Hauptschule im Einvernehmen, für jede Berufsschu-
le im Benehmen mit dem Schulträger ein räumlich 
abgegrenztes Gebiet als Schulbezirk fest; Schulbe-
zirke können bei Berufsschulen auch für einzelne 
Fachklassen festgelegt werden. Wird ein Einver-
nehmen nicht erzielt, so entscheidet die oberste 
Schulbehörde.  
 
 
 
 
 
(2) Schülerinnen und Schüler der Grundschulen 
besuchen die Schule, in deren Schulbezirk sie woh-
nen. Aus wichtigem Grund kann die Schulleiterin 
oder der Schulleiter auf Antrag der Eltern eine Schü-
lerin oder einen Schüler im Einvernehmen mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter der aufnehmen-
den Schule einer anderen Grundschule zuweisen. 
Die Schulbehörde kann aus wichtigem pädagogi-
schen oder organisatorischen Grund Zuweisungen 
vornehmen. 
 
 
 

§ 62 
Schulbezirke 

 
(1) Die Schulbehörde legt für jede Grundschule, 
bei Grundschulen mit mehreren Standorten für 
jeden Standort (Streichung!) im Einvernehmen, 
für jede Berufsschule im Benehmen mit dem 
Schulträger ein räumlich abgegrenztes Gebiet als 
Schulbezirk fest; Schulbezirke können bei Berufs-
schulen auch für einzelne Fachklassen festgelegt 
werden. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, 
kann der Schulbezirk von der Schulbehörde 
festgelegt werden, wenn die oberste Schulbe-
hörde ein dringendes öffentliches Interesse 
feststellt.  
 
(2) Schülerinnen und Schüler der Grundschulen 
besuchen die Schule, in deren Schulbezirk sie 
wohnen. Gleiches gilt für den Standort einer 
Grundschule. Aus wichtigem Grund kann die 
Schulleiterin oder der Schulleiter auf Antrag der 
Eltern eine Schülerin oder einen Schüler an ei-
nem anderen Standort aufnehmen oder im 
Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter der aufnehmenden Schule einer ande-
ren Grundschule zuweisen. Die Schulbehörde 
kann aus wichtigem pädagogischen oder organi-
satorischen Grund Zuweisungen vornehmen. 
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(3) Für den Besuch einer Hauptschule gilt Absatz 2 
entsprechend. Wird für den Schulbezirk der Haupt-
schule eine schulartübergreifende Orientierungsstufe 
an einer anderen Schule geführt, ist diese zu besu-
chen. Wird im Zusammenhang mit der Errichtung 
einer Regionalen Schule eine Hauptschule aufgeho-
ben (§ 91Abs. 2), so besuchen die Schülerinnen und 
Schüler, die eine Hauptschule besuchen wollen und 
im Schulbezirk der aufgehobenen Hauptschule woh-
nen, die Regionale Schule.  
 
(4) Die Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen 
besuchen die Berufsschule, in deren Schulbezirk sie 
beschäftigt sind. Besteht kein Beschäftigungsver-
hältnis, besuchen die Schülerinnen und Schüler die 
Schule, in deren Schulbezirk sie wohnen; das glei-
che gilt für Schülerinnen und Schüler, die außerhalb 
des Landes beschäftigt sind, wenn sie nicht die für 
den Beschäftigungsort zuständige Berufsschule des 
anderen Landes besuchen können. Absatz 2 Satz 2 
bis 3 gilt entsprechend.  
 
(5) Ist für eine Fachklasse ein Schulbezirk festgelegt 
(Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz), so wird sie von 
den Schülerinnen und Schülern besucht, die in dem 
Schulbezirk beschäftigt sind. Schülerinnen und 
Schüler, deren Beschäftigungsort außerhalb des 
Landes liegt, besuchen die Fachklasse, wenn sie in 
deren Schulbezirk wohnen. Absatz 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.  

(Streichung!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Schülerinnen und Schüler der Berufsschu-
len besuchen die Berufsschule, in deren Schulbe-
zirk sie beschäftigt sind. Besteht kein Beschäfti-
gungsverhältnis, besuchen die Schülerinnen und 
Schüler die Schule, in deren Schulbezirk sie woh-
nen; das gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler, 
die außerhalb des Landes beschäftigt sind, wenn 
sie nicht die für den Beschäftigungsort zuständige 
Berufsschule des anderen Landes besuchen kön-
nen. Absatz 2 Satz 2 bis 3 gilt entsprechend.  
 
(4) Ist für eine Fachklasse ein Schulbezirk festge-
legt (Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz), so wird 
sie von den Schülerinnen und Schülern besucht, 
die in dem Schulbezirk beschäftigt sind. Schüle-
rinnen und Schüler, deren Beschäftigungsort au-
ßerhalb des Landes liegt, besuchen die Fachklas-
se, wenn sie in deren Schulbezirk wohnen. Absatz 
2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  

Teil 4 Teil 4 
Finanzielle Förderung Finanzielle Förderung 

§ 69 
Beförderung der Schülerinnen und Schüler 

 
(1) Den Landkreisen und kreisfreien Städten obliegt 
es als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung für die 
Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in 
ihrem Gebiet gelegenen Grund-, Haupt- und Förder-
schulen zu sorgen, wenn die Schülerinnen und 
Schüler ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben 
und ihnen der Schulweg ohne Benutzung eines Ver-
kehrsmittels nicht zumutbar ist. Das gleiche gilt für 
die Beförderung zur nächstgelegenen Realschule, 
Regionalen Schule sowie der Sekundarstufe I der 
Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen. Wird 
eine Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz besucht, 
trägt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in deren 
Gebiet die Schülerin oder der Schüler den Wohnsitz 
hat, die Beförderungskosten.  
 
 
(2) Der Schulweg ist ohne Benutzung eines Ver-
kehrsmittels nicht zumutbar, wenn der kürzeste 
Fußweg zwischen Wohnung und Grundschule oder 
Förderschule länger als zwei Kilometer, zwischen 
Wohnung und Hauptschule, Realschule, Regionaler 
Schule, Integrierter Gesamtschule oder Gymnasium 
länger als vier Kilometer oder wenn er besonders 
gefährlich ist. Für Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf sind für die Zumut-

§ 69 
Beförderung der Schülerinnen und Schüler 

 
(1) Den Landkreisen und kreisfreien Städten ob-
liegt es als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 
für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler 
zu den in ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen 
und Förderschulen zu sorgen, wenn die Schüle-
rinnen und Schüler ihren Wohnsitz in Rheinland-
Pfalz haben und ihnen der Schulweg ohne Benut-
zung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. 
Das gleiche gilt für die Beförderung zur nächstge-
legenen Realschule plus in der jeweiligen 
Schulform, sowie der Sekundarstufe I der Gym-
nasien und Integrierten Gesamtschulen. Wird eine 
Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz besucht, 
trägt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in 
deren Gebiet die Schülerin oder der Schüler den 
Wohnsitz hat, die Beförderungskosten.  
 
(2) Der Schulweg ist ohne Benutzung eines Ver-
kehrsmittels nicht zumutbar, wenn der kürzeste 
Fußweg zwischen Wohnung und Grundschule 
oder Förderschule länger als zwei Kilometer, zwi-
schen Wohnung und Realschule plus, Integrier-
ter Gesamtschule oder Gymnasium länger als vier 
Kilometer oder wenn er besonders gefährlich ist. 
Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf sind für die Zumutbarkeit 
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barkeit des Schulwegs unabhängig von der jeweilig 
besuchten Schulart auch Art und Grad der Behinde-
rung maßgebend.  
 
(3) Beim Besuch einer anderen als der nächstgele-
genen Schule nach Absatz 1 Satz 2 werden Kosten 
nur insoweit übernommen, als sie bei der Fahrt zur 
nächstgelegenen Schule zu übernehmen wären. Bei 
der Feststellung der nächstgelegenen Schule sind 
nur Schulen mit der gewählten ersten Fremdsprache 
zu berücksichtigen. Wegunterschiede bis zu fünf 
Kilometer bleiben außer Betracht. Eine Schule, die 
zur Zeit der Aufnahme der Schülerin oder des Schü-
lers die nächstgelegene ist, gilt außer bei einem 
Wechsel des Wohnortes für die Dauer des Schulbe-
suchs als die nächstgelegene Schule.  
 
 
(4) Die Aufgabe wird vorrangig erfüllt durch die Ü-
bernahme der notwendigen Fahrkosten für öffentli-
che Verkehrsmittel. Soweit zumutbare öffentliche 
Verkehrsverbindungen nicht bestehen, sollen Schul-
busse eingesetzt werden. Kosten anderer Beförde-
rungsmittel müssen nur bis zu der Höhe übernom-
men werden, wie sie nach Satz 1 entstehen würden. 
Für Schülerinnen und Schüler der Realschulen, In-
tegrierten Gesamtschulen und Gymnasien soll ein 
angemessener Eigenanteil gefordert werden.  
 

(5) Beim Einsatz der Schulbusse ist sicherzustellen, 
dass die Zahl der zulässigen Stehplätze nur auf 
kürzeren Strecken und nur bis zu 70 v. H. genutzt 
wird. Bei der Beförderung von Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist 
für Begleitpersonen zu sorgen, wenn dies nach Art 
und Grad der Behinderung notwendig ist.  

 

 

(6) Fahrplan und Linienführung im Rahmen der 
Schülerbeförderung legt der Landkreis im Benehmen 
mit den Gemeinden und Verbandsgemeinden fest, 
aus deren Gebiet Schülerinnen und Schüler zu be-
fördern sind. Er soll den Schulelternbeiräten und den 
Schulleiterinnen und Schuleitern Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Die Sätze 1 und 2 gelten für 
die kreisfreien Städte entsprechend.  

 
 
(7) Der Landkreis kann die Aufgabe durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag ganz oder teilweise einer Ver-
bandsgemeinde oder einer verbandsfreien Gemein-
de übertragen. Bei Förderschulen mit großem Ein-
zugsbereich kann der Landkreis oder die kreisfreie 
Stadt mit den Landkreisen und kreisfreien Städten, 
in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler woh-
nen, eine Beteiligung an den Kosten der Schülerbe-
förderung vereinbaren.  
 

des Schulwegs unabhängig von der jeweilig be-
suchten Schulart auch Art und Grad der Behinde-
rung maßgebend.  
 
(3) Beim Besuch einer anderen als der nächstge-
legenen Schule nach Absatz 1 Satz 2 werden 
Kosten nur insoweit übernommen, als sie bei der 
Fahrt zur nächstgelegenen Schule zu überneh-
men wären. Bei der Feststellung der nächstgele-
genen Schule sind nur Schulen mit der gewählten 
ersten Fremdsprache zu berücksichtigen. Wegun-
terschiede bis zu fünf Kilometer bleiben außer 
Betracht. Eine Schule, die zur Zeit der Aufnahme 
der Schülerin oder des Schülers die nächstgele-
gene ist, gilt außer bei einem Wechsel des Wohn-
ortes für die Dauer des Schulbesuchs als die 
nächstgelegene Schule.  
 
(4) Die Aufgabe wird vorrangig erfüllt durch die 
Übernahme der notwendigen Fahrkosten für öf-
fentliche Verkehrsmittel. Soweit zumutbare öffent-
liche Verkehrsverbindungen nicht bestehen, sol-
len Schulbusse eingesetzt werden. Kosten ande-
rer Beförderungsmittel müssen nur bis zu der 
Höhe übernommen werden, wie sie nach Satz 1 
entstehen würden. Für Schülerinnen und Schüler 
(Streichung!)Integrierten Gesamtschulen und 
Gymnasien soll ein angemessener Eigenanteil 
gefordert werden.  
 
(5) Beim Einsatz der Schulbusse ist sicherzustel-
len, dass die Zahl der zulässigen Stehplätze nur 
auf kürzeren Strecken und nur bis zu 70 v. H. 
genutzt wird. Bei der Beförderung von Schülerin-
nen und Schülern mit sonderpädagogischem För-
derbedarf ist für Begleitpersonen zu sorgen, wenn 
dies nach Art und Grad der Behinderung notwen-
dig ist.  

 

(6) Fahrplan und Linienführung im Rahmen der 
Schülerbeförderung legt der Landkreis im Be-
nehmen mit den Gemeinden und Verbandsge-
meinden fest, aus deren Gebiet Schülerinnen und 
Schüler zu befördern sind. Er soll den Schulel-
ternbeiräten und den Schulleiterinnen und Schul-
eitern Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Die 
Sätze 1 und 2 gelten für die kreisfreien Städte 
entsprechend.  

 
(7) Der Landkreis kann die Aufgabe durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag ganz oder teilweise einer 
Verbandsgemeinde oder einer verbandsfreien 
Gemeinde übertragen. Bei Förderschulen mit 
großem Einzugsbereich kann der Landkreis oder 
die kreisfreie Stadt mit den Landkreisen und kreis-
freien Städten, in deren Gebiet die Schülerinnen 
und Schüler wohnen, eine Beteiligung an den 
Kosten der Schülerbeförderung vereinbaren.  
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(8) Für Schülerinnen und Schüler  
1. der Sekundarstufe II der Gymnasien und Integ-
rierten Gesamtschulen, 
2. in den Vollzeitbildungsgängen der Fachschulen, 

für deren Bereich eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung nicht zwingend erforderlich ist, 
sowie 

3. der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschu-
len und der Berufsoberschulen  
gelten die für die Schülerinnen und Schüler der Re-
alschulen und der Sekundarstufe I der Gymnasien 
und Integrierten Gesamtschulen in den Absätzen 1, 
2, 3 Satz 1 und 4 Satz 1, 3 und 4 getroffenen Rege-
lungen entsprechend. Voraussetzung ist, dass das 
Einkommen der Schülerinnen oder Schüler und ihrer 
Personensorgeberechtigten, bei volljährigen Schüle-
rinnen und Schülern ihrer unterhaltspflichtigen El-
tern, eine Grenze nicht übersteigt, deren Höhe und 
Berechnung das fachlich zuständige Ministerium 
unter Berücksichtigung der sozialen Belastbarkeit 
der Betroffenen im Einvernehmen mit dem für das 
Kommunalrecht zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung regelt. Die Einkommensgrenze 
gilt für Schülerinnen und Schüler der Berufsfach-
schule I nur, wenn sie nicht mehr zum Schulbesuch 
verpflichtet sind oder nach § 60 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 
vom Besuch einer Schule befreit sind. Für Schüle-
rinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr mit 
Vollzeitunterricht gelten die für Schülerinnen und 
Schüler der Hauptschulen getroffenen Regelungen 
mit Ausnahme von Absatz 4 Satz 2 entsprechend; 
das gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler, die 
weder in einem Berufsausbildungsverhältnis noch in 
einem Beschäftigungsverhältnis stehen und einen 
besonderen Teilzeitunterricht der Berufsschule be-
suchen, soweit sie keine Förderung nach sonstigen 
landes- oder bundesrechtlichen Vorschriften erhal-
ten.  
 
 
 
(9) Für Schülerinnen und Schüler, die Regionale 
Schulen oder Integrierte Gesamtschulen besuchen, 
für die ein Einzugsbereich nach § 93 gebildet ist, 
besteht eine Beförderungspflicht nur, soweit sie im 
Einzugsbereich wohnen, es sei denn, die jeweilige 
Schule ist bereits vor der Bildung des Einzugsbe-
reichs besucht worden. Schülerinnen und Schülern 
von Regionalen Schulen, die nicht im Einzugsbe-
reich wohnen, werden die Kosten für den Besuch 
der Regionalen Schule höchstens in dem Umfang 
erstattet, wie sie beim Besuch der nächstgelegenen 
Realschule oder, wenn dies bei der Kostenüber-
nahme günstiger ist, der zuständigen Hauptschule 
zu übernehmen wären. 
 
 
 
 
 
 

(8) Für Schülerinnen und Schüler  
1. der Sekundarstufe II der Gymnasien und Integ-
rierten Gesamtschulen, 
2. in den Vollzeitbildungsgängen der Fachschu-

len, für deren Bereich eine abgeschlossene 
Berufsausbildung nicht zwingend erforderlich 
ist, sowie 

3. der beruflichen Gymnasien, der Berufsfach-
schulen, der Fachoberschulen und der Berufs-
oberschulen  
gelten die für die Schülerinnen und Schüler der 
Realschulen plus und der Sekundarstufe I der 
Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen in 
den Absätzen 1, 2, 3 Satz 1 und 4 Satz 1 und 3 
getroffenen Regelungen entsprechend. Voraus-
setzung ist, dass eine Einkommensgrenze nicht 
überschritten wird, deren Ausgestaltung das 
fachlich zuständige Ministerium unter Berücksich-
tigung der sozialen Belastbarkeit der Betroffenen 
im Einvernehmen mit dem für das Kommunalrecht 
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
regelt. Die Einkommensgrenze gilt für Schülerin-
nen und Schüler der Berufsfachschule I nur, wenn 
sie nicht mehr zum Schulbesuch verpflichtet sind 
oder nach § 60 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 vom Besuch 
einer Schule befreit sind. Für Schülerinnen und 
Schüler im Berufsvorbereitungsjahr mit Vollzeitun-
terricht gelten die für Schülerinnen und Schüler 
der Realschulen plus getroffenen Regelungen 
mit Ausnahme von Absatz 4 Satz 2 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die Schülerbeförde-
rung bis zu der Schule gewährt wird, in deren 
Schulbezirk sie wohnen (§ 62 Abs. 4 Satz 2) ; 
das Gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler, die 
weder in einem Berufsausbildungsverhältnis noch 
in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und 
einen besonderen Teilzeitunterricht der Berufs-
schule besuchen, soweit sie keine Förderung 
nach sonstigen landes- oder bundesrechtlichen 
Vorschriften erhalten.  
 
(9) Für Schülerinnen und Schüler, (Streichung!) 
Integrierte Gesamtschulen besuchen, für die ein 
Einzugsbereich nach § 93 gebildet ist, besteht 
eine Beförderungspflicht nur, soweit sie im Ein-
zugsbereich wohnen, es sei denn, die jeweilige 
Schule ist bereits vor der Bildung des Einzugsbe-
reichs besucht worden. (Streichung!) 
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§ 73 
 

Rechtsstellung der Schulen 
 

Die öffentlichen Schulen sind staatliche oder kom-
munale Schulen. Sie sind nicht rechtsfähige Anstal-
ten des öffentlichen Rechts. 

§ 73 
 

Rechtsstellung der Schulen 
 

Die öffentlichen Schulen sind staatliche Schulen 
oder Schulen des Bezirksverbandes Pfalz.. Sie 
sind nicht rechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts. 

Schulunterhaltung und Schulverwaltung Schulunterhaltung und Schulverwaltung 
  

Abschnitt 2 Abschnitt 2 
Staatliche Schulen Staatliche Schulen 
Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Personal- und Sachbedarf Personal- und Sachbedarf 
§ 76 

Schulträger 
 
(1) Schulträger ist: 
1. bei Grund- und Hauptschulen eine Verbandsge-

meinde, eine verbandsfreie Gemeinde, eine gro-
ße kreisangehörige Stadt oder eine kreisfreie 
Stadt,  

2. bei Realschulen, Regionalen Schulen, organisa-
torisch verbundenen Grund- und Regionalen 
Schulen, Kooperativen Regionalen Schulen und 
Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Ler-
nen eine Verbandsgemeinde, eine verbandsfreie 
Gemeinde, eine große kreisangehörige Stadt, ei-
ne kreisfreie Stadt oder ein Landkreis,  

3. bei Gymnasien, Kooperativen Gesamtschulen, 
Integrierten Gesamtschulen, berufsbildenden 
Schulen und den übrigen Förderschulen eine 
kreisfreie Stadt oder ein Landkreis.  

Bei Grundschulen, deren Schulbezirk sich mit dem 
Gebiet einer Ortsgemeinde deckt, kann die Ortsge-
meinde auf ihren Antrag Schulträger bleiben, wenn 
die Verbandsgemeinde und die Schulbehörde zu-
stimmen.  
 
(2) Als Schulträger kann in besonderen Fällen auch 
ein Schulverband aus Gebietskörperschaften, die 
nach Absatz 1 Satz 1 für die jeweilige Schulart als 
Schulträger vorgesehen sind, festgelegt werden. An 
die Stelle eines Schulverbandes kann ein durch 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Beteiligten 
bestimmter Schulträger treten.  
 
(3) Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden 
oder große kreisangehörige Städte können Mitglie-
der eines Schulverbandes gemäß Absatz 2 Satz 1 
sein, der Träger einer Integrierten Gesamtschule ist. 
Sie können sich auch durch öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung an der Erfüllung einzelner Aufgaben 
eines Trägers einer Integrierten Gesamtschule betei-
ligen.  

 
 
 
 

§ 76 
Schulträger 

 
(1) Schulträger ist: 
1. bei Grundschulen eine Verbandsgemeinde, 

eine verbandsfreie Gemeinde, eine große 
kreisangehörige Stadt oder eine kreisfreie 
Stadt,  

2. bei Realschulen plus, organisatorisch ver-
bundenen Grund- und Realschulen plus 
sowie mit einer Fachoberschule organisa-
torisch verbundenen Realschulen plus, 
Gymnasien, Kooperativen Gesamtschulen, In-
tegrierten Gesamtschulen, berufsbildenden 
Schulen und den Förderschulen eine kreisfreie 
Stadt oder ein Landkreis.  

 
 
 
Streichung 
 
 
 
 
 
(2) Als Schulträger kann in besonderen Fällen 
auch ein Schulverband aus Gebietskörperschaf-
ten, die nach Absatz 1 für die jeweilige Schulart 
als Schulträger vorgesehen sind, festgelegt wer-
den. An die Stelle eines Schulverbandes kann ein 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Betei-
ligten bestimmter Schulträger treten.  
 
(3), Verbandsgemeinden, verbandsfreie Ge-
meinden und große kreisangehörige Städte, 
die am 31. Juli 2009 Schulträger von Schulen 
der Sekundarstufe I waren, können Schulträ-
ger von Realschulen plus und organisatorisch 
verbundenen Grund- und Realschulen plus 
werden, wenn der Landkreis und die Schulbe-
hörde zustimmen und ein Schulentwicklungs-
plan vorliegt. Die Genehmigung der Schulbe-
hörde kann versagt werden, wenn kein Schul-
entwicklungsplan vorliegt oder  durch den 
Wechsel der Trägerschaft die für die Einrich-
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tung und Unterhaltung der Schule erforderli-
chen Voraussetzungen nicht erfüllt werden.  

§ 77 
Schulträgerschaft bei Schulzentren 

 
(1) Schulträger der Schulen eines Schulzentrums (§ 
15) ist die Gebietskörperschaft (kreisfreie Stadt oder 
Landkreis), in deren Gebiet das Schulzentrum liegt. 
Die Verbandsgemeinde, verbandsfreie Gemeinde 
oder große kreisangehörige Stadt kann mit Zustim-
mung des fachlich zuständigen Ministeriums Schul-
träger sein, wenn das Schulzentrum nur Schulen, für 
die sie nach § 76 Abs. l Satz 1 Nr. 1 und 2 als Schul-
träger vorgesehen ist, oder ein Gymnasium, dessen 
Schülerinnen und Schüler überwiegend in ihrem 
Gebiet wohnen, umfasst.  

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Schulen nach § 83 Abs. 1.  

§ 77 
Schulträgerschaft bei Schulzentren 

 
(1) Schulträger der Schulen eines Schulzent-

rums (§ 15) ist die Gebietskörperschaft (kreisfreie 
Stadt oder Landkreis), in deren Gebiet das Schul-
zentrum liegt.  

 
Streichung 
 

 
 
 
 
 
2) Absatz 1 gilt nicht für Schulen nach § 83 Abs. 
1. 

 
 

§ 78 
Kostenverteilung bei Schulzentren 

 
 
(1) Umfasst das Schulzentrum eines Landkreises 
eine Hauptschule, so erstattet die Verbandsgemein-
de, verbandsfreie Gemeinde, große kreisangehörige 
Stadt oder kreisfreie Stadt, die zum Schulbezirk der 
Hauptschule gehört, dem Landkreis die auf die 
Hauptschule entfallenden und durch Zuschüsse des 
Landes oder sonstiger Dritter nicht gedeckten Kos-
ten. Gehören zum Schulbezirk der Hauptschule 
mehrere dieser Gebietskörperschaften, erstatten sie 
die Kosten anteilig; die Anteile werden nach der Zahl 
der Schülerinnen und Schüler, die aus dem Gebiet 
der jeweiligen Gebietskörperschaft die Hauptschule 
besuchen, berechnet. Satz 2 gilt entsprechend für 
das Schulzentrum einer Verbandsgemeinde, ver-
bandsfreien Gemeinde, großen kreisangehörigen 
Stadt oder kreisfreien Stadt, wenn sich der Schulbe-
zirk der Hauptschule über das Gebiet der Gebiets-
körperschaft hinaus erstreckt.  
 
(2) Umfasst das Schulzentrum einer Verbandsge-
meinde, verbandsfreien Gemeinde oder großen 
kreisangehörigen Stadt ein Gymnasium, erstattet der 
Landkreis dem Schulträger die auf das Gymnasium 
entfallenden und durch Zuschüsse des Landes oder 
sonstiger Dritter nicht gedeckten Kosten. Satz 1 gilt 
für Realschulen entsprechend mit der Maßgabe, 
dass der Landkreis 90 v. H. der Kosten erstattet.  
 

§ 78 
Kostenverteilung bei organisatorisch verbunde-

nen Schulen 
 

Streichung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Bei organisatorisch verbundenen Grund- 
und Realschulen plus erstattet die Verbands-
gemeinde, verbandsfreie Gemeinde, oder große 
kreisangehörige Stadt, die zum Schulbezirk der 
Grundschule gehört, dem Landkreis die auf die 
Grundschule entfallenden und durch Zuschüsse 
des Landes oder sonstiger Dritter nicht gedeckten 
Kosten. 
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(3) Bei Schulen nach den Absätzen 1 und 2 sind die 
Ausgaben im Einvernehmen mit der Gebietskörper-
schaft, die zur Erstattung verpflichtet ist, im Haus-
haltsplan zu veranschlagen. Wird ein Einvernehmen 
nicht erzielt und verletzt dadurch eine der beteiligten 
Gebietskörperschaften die ihr auf Grund dieses Ge-
setzes obliegenden Verpflichtungen, so gilt § 97 
Abs. 4. Zuständige Kommunalaufsichtsbehörde ist 
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion; sie hat 
die Schulbehörde zu hören.  

(2) Die Haushaltsansätze für die in Absatz 1 
genannten Schulen sind im Einvernehmen mit 
der Gebietskörperschaft, die zur Erstattung ver-
pflichtet ist, im Haushaltsplan zu veranschlagen. 
Wird ein Einvernehmen nicht erzielt und verletzt 
dadurch eine der beteiligten Gebietskörperschaf-
ten die ihr auf Grund dieses Gesetzes obliegen-
den Verpflichtungen, so gilt § 97 Abs. 4. Zustän-
dige Kommunalaufsichtsbehörde ist die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion; sie hat die Schulbe-
hörde zu hören. 
 
 

 
§ 80 

Übertragung der Schulträgerschaft 
 

(1) Die Schulbehörde kann die Schulträgerschaft für 
eine bestehende Schule auf einen anderen für diese 
Schulart vorgesehenen Schulträger übertragen, 
wenn beide Schulträger zustimmen. Verweigert einer 
der Beteiligten die Zustimmung, so kann die Schul-
trägerschaft übertragen werden, wenn ein dringen-
des öffentliches Interesse besteht. Ein dringendes 
öffentliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn 
ein Schulzentrum oder eine Kooperative Gesamt-
schule gebildet werden soll.  
 
(2) Der neue Schulträger kann innerhalb von sechs 
Monaten nach Übertragung der Schulträgerschaft 
von dem bisherigen Schulträger die entschädigungs-
lose Übereignung des beweglichen und den ent-
schädigungslosen Übergang des unbeweglichen 
Schulvermögens verlangen, soweit er das Schul-
vermögen für schulische Zwecke benötigt. Wird der 
Übergang von unbeweglichem Schulvermögen in-
nerhalb der Frist nach Satz 1 verlangt, so geht es mit 
dem Ablauf dieser Frist auf den neuen Schulträger 
über. Er hat die Verpflichtungen des bisherigen 
Schulträgers aus genehmigten Baumaßnahmen (§ 
86 Abs. 1), die ab dem Zeitpunkt des Eigentums-
übergangs fällig werden, zu übernehmen.  
 
 
 
 
(3) Rechtshandlungen, die aus Anlass des Über-
gangs des Schulvermögens erforderlich werden, 
sind frei von landesrechtlich geregelten Abgaben 
und Auslagen. Für die Eintragung einer Rechtsände-
rung im Grundbuch und sonstige mit dem Übergang 
verbundene gerichtliche Geschäfte werden Gebüh-
ren und Auslagen nach dem Gesetz über die Kosten 
in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(Kostenordnung) nicht erhoben. Die sonstigen Kos-
ten des Eigentumsübergangs hat der neue Schulträ-
ger zu übernehmen.  

§ 80 
Übertragung der Schulträgerschaft 

 
Streichung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Wird die Schulträgerschaft nach § 76 Abs. 
3 auf einen neuen Schulträger übertragen, kann 
dieser neue Schulträger innerhalb von sechs 
Monaten nach Übertragung der Schulträgerschaft 
von dem bisherigen Schulträger die entschädi-
gungslose Übereignung des beweglichen und den 
entschädigungslosen Übergang des unbewegli-
chen Schulvermögens verlangen, soweit er das 
Schulvermögen für schulische Zwecke benötigt. 
Wird der Übergang von unbeweglichem Schul-
vermögen innerhalb der Frist nach Satz 1 ver-
langt, so geht es mit dem Ablauf dieser Frist auf 
den neuen Schulträger über. Er hat die Verpflich-
tungen des bisherigen Schulträgers aus geneh-
migten Baumaßnahmen (§ 86 Abs. 1), die ab dem 
Zeitpunkt des Eigentumsübergangs fällig werden, 
zu übernehmen.  
 
(2) Rechtshandlungen, die aus Anlass des Über-
gangs des Schulvermögens erforderlich werden, 
sind frei von landesrechtlich geregelten Abgaben 
und Auslagen. Für die Eintragung einer Rechts-
änderung im Grundbuch und sonstige mit dem 
Übergang verbundene gerichtliche Geschäfte 
werden Gebühren und Auslagen nach dem Ge-
setz über die Kosten in Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) nicht 
erhoben. Die sonstigen Kosten des Eigentums-
übergangs hat der neue Schulträger zu überneh-
men.  

§ 83 
Besondere staatliche Schulen, Studienseminare 

 

§ 83 
Besondere staatliche Schulen, Studienseminare 
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(1) Das Land stellt den Personal- und Sachbedarf 
bereit von  
1. Aufbaugymnasien und Kollegs,  
 
2. berufsbildenden Schulen für Angehörige des öf-

fentlichen Dienstes,  
3. landwirtschaftlichen berufsbildenden Schulen,  
4. Fachschulen, Förderschulen sowie Gymnasien, 

bei denen wegen des besonderen Bildungsange-
bots und des überregionalen Einzugsbereiches 
ein kommunaler Schulträger nicht geeignet ist.  

 
 

  

(1) Das Land stellt den Personal- und Sachbedarf 
bereit von  
1. Aufbaugymnasien, Abendgymnasien  und 
Kollegs,  
2. berufsbildenden Schulen für Angehörige des 

öffentlichen Dienstes,  
3. landwirtschaftlichen berufsbildenden Schulen,  
4. Fachschulen, Förderschulen sowie Gymna-

sien, bei denen wegen des besonderen Bil-
dungsangebots und des überregionalen Ein-
zugsbereiches ein kommunaler Schulträger 
nicht geeignet ist.  

 
  

Unterabschnitt 4 Unterabschnitt 4 
Schulorganisation Schulorganisation 

§ 91 
Errichtung und Aufhebung der Schulen 

 
(1) Die Schulbehörde errichtet die Schulen nach 
dem schulischen Bedürfnis und legt den Schulträger 
fest. Die Errichtung bedarf der Zustimmung der Ge-
bietskörperschaft, die als Schulträger vorgesehen 
ist. Ist ein Schulverband als Schulträger vorgesehen, 
müssen alle beteiligten Gebietskörperschaften zu-
stimmen. Ist nach § 77 Abs. 1 Satz 1 als Schulträger 
für eine Hauptschule ein Landkreis vorgesehen, 
muss auch die Verbandsgemeinde, verbandsfreie 
Gemeinde, große kreisangehörige Stadt und kreis-
freie Stadt, die zum Schulbezirk der Hauptschule 
gehört, zustimmen; dies gilt entsprechend, wenn 
eine kreisfreie Stadt als Schulträger vorgesehen ist 
sowie im Falle des § 77 Abs. 1 Satz 2. Wird die Zu-
stimmung verweigert, so kann die Schule errichtet 
werden, wenn das fachlich zuständige Ministerium 
ein dringendes öffentliches Interesse feststellt.  
 
 
(3) Bei der Feststellung des schulischen Bedürfnis-
ses nach Absatz 1 sind auch regionale Schulent-
wicklungspläne zu berücksichtigen. Diese sollen von 
den Landkreisen und kreisfreien Städten für ihr Ge-
biet oder von benachbarten Landkreisen und kreis-
freien Städten gemeinsam aufgestellt werden; die 
Landkreise hören die Schulträger an.  
 
 
 

§ 91 
Errichtung und Aufhebung der Schulen 

 
(1) Die Schulbehörde errichtet die Schulen nach 
dem schulischen Bedürfnis und legt den Schulträ-
ger fest. Die Errichtung bedarf der Zustimmung 
der Gebietskörperschaft, die als Schulträger vor-
gesehen ist. Ist ein Schulverband als Schulträger 
vorgesehen, müssen alle beteiligten Gebietskör-
perschaften zustimmen. (Streichung!). Wird die 
Zustimmung verweigert, so kann die Schule er-
richtet werden, wenn das fachlich zuständige Mi-
nisterium ein dringendes öffentliches Interesse 
feststellt.  
 
 
 
 
 
 
  
 
(3) Bei der Feststellung des schulischen Bedürf-
nisses nach Absatz 1 sind auch regionale Schul-
entwicklungspläne zu berücksichtigen, die von 
den Landkreisen und kreisfreien Städten für ihr 
Gebiet oder von benachbarten Landkreisen und 
kreisfreien Städten gemeinsam aufgestellt wer-
den müssen. Die Landkreise hören die Schulträ-
ger an.  
 
 

§ 92 
Ergänzende Vorschriften 

 
(1) Ein Schulzentrum wird von der Schulbehörde mit 
Zustimmung des Schulträgers der beteiligten Schu-
len gebildet, wenn es nach den örtlichen und sied-
lungsstrukturellen Gegebenheiten möglich ist; § 91 
Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend.  
 
(2) Absatz 1 gilt für die Aufhebung des Schulzent-
rums, seine Erweiterung oder Einschränkung ent-
sprechend.  

§ 92 
Ergänzende Vorschriften 

 
(1) Ein Schulzentrum wird von der Schulbehörde 
mit Zustimmung des Schulträgers der beteiligten 
Schulen gebildet, wenn es nach den örtlichen und 
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten möglich ist; 
§ 91 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend.  
 
(2) Absatz 1 gilt für die Aufhebung des Schulzent-
rums, seine Erweiterung oder Einschränkung 
entsprechend.  
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(3) Über die organisatorische Verbindung von 
Grundschulen und Hauptschulen sowie von Grund-
schulen und Regionalen Schulen entscheidet die 
Schulbehörde im Benehmen mit dem Schulträger.  
 
(4) Eine Regionale Schule (§ 9 Abs. 3 Nr. 3) kann 
auf Antrag des Schulträgers und nach Anhörung des 
Schulträgerausschusses von der obersten Schulbe-
hörde errichtet werden, wenn sie das Bildungsange-
bot in der Region sichert oder erweitert. Ein ab-
schlussbezogener Realschulbildungsgang muss in 
zumutbarer Entfernung gewährleistet bleiben. Wird 
im Zusammenhang mit der Errichtung einer Regio-
nalen Schule eine Schule der Sekundarstufe I auf-
gehoben, so sind neben dem Schulausschuss die 
Gesamtkonferenz dieser Schule sowie der Schulträ-
gerausschuss zu hören. § 91 Abs. 2 Satz 1 bleibt 
unberührt.  
 
(5) Vor der Errichtung einer Kooperativen Regiona-
len Schule oder einer Kooperativen Gesamtschule (§ 
16) sind die Schulelternbeiräte, die Gesamtkonfe-
renzen und die Schulausschüsse der beteiligten 
Schulen zu hören. Im Übrigen gilt Absatz 1 entspre-
chend.  
 
(6) Eine Integrierte Gesamtschule kann auf Antrag 
des Schulträgers und nach Anhörung des Schulträ-
gerausschusses von der obersten Schulbehörde 
errichtet werden, wenn ein ausreichender Bestand 
von Schularten der Sekundarstufe I und von Gym-
nasien mit Sekundarstufe II in zumutbarer Entfer-
nung gewährleistet bleibt. Wird im Zusammenhang 
mit der Errichtung einer Integrierten Gesamtschule 
eine Schule der Sekundarstufe I aufgehoben, so 
sind neben dem Schulausschuss die Gesamtkonfe-
renz dieser Schule sowie der Schulträgerausschuss 
zu hören. § 91 Abs. 2 Satz 1 bleibt unberührt.  
 
(7) Die näheren Einzelheiten zur pädagogischen und 
organisatorischen Ausgestaltung der Regionalen 
Schule, der Kooperativen Regionalen Schule, der 
Kooperativen und Integrierten Gesamtschule sowie 
zu ihrer Errichtung regelt das fachlich zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung.  

 
(3) Über die organisatorische Verbindung von 
Schulen entscheidet die Schulbehörde im Be-
nehmen mit dem Schulträger.  
 
 
(Streichung!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Vor der Errichtung (Streichung) einer Koope-
rativen Gesamtschule (§ 16) sind die Schuleltern-
beiräte, die Gesamtkonferenzen und die Schul-
ausschüsse der beteiligten Schulen zu hören. Im 
Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend.  
 
 
(5) Eine Integrierte Gesamtschule kann auf Antrag 
des Schulträgers und nach Anhörung des Schul-
trägerausschusses (Streichung!) errichtet wer-
den (Streichung!). Wird im Zusammenhang mit 
der Errichtung einer Integrierten Gesamtschule 
eine Schule der Sekundarstufe I aufgehoben, so 
sind neben dem Schulausschuss die Gesamtkon-
ferenz dieser Schule sowie der Schulträgeraus-
schuss zu hören. § 91 Abs. 2 Satz 1 bleibt unbe-
rührt.  
 

 
(6) Die näheren Einzelheiten zur pädagogischen 
und organisatorischen Ausgestaltung der Real-
schule plus, der Kooperativen und Integrierten 
Gesamtschule sowie zu ihrer Errichtung regelt 
das fachlich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung.  

§ 94 
 

(1) Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, 
große kreisangehörige Städte, kreisfreie Städte und 
Landkreise können als kommunale Schulen berufs-
bildende Schulen mit Ausnahme von Berufsschulen 
errichten. Die Personal- und Sachkosten der kom-
munalen Schule trägt die Gebietskörperschaft.  
 
(2) Die Errichtung einer kommunalen Schule bedarf 
der Genehmigung der Schulbehörde; die Genehmi-
gung ist spätestens sechs Monate vor Beginn eines 
Schuljahres zu beantragen. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die Gebietskörperschaft nachweist, 

§ 94 
 

Streichung 
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dass sie den notwendigen Personal- und Sachbe-
darf bereitstellen kann.  
 
(3) Einstellung und Anstellung der Lehrkräfte sowie 
Berufung und Ernennung der Schulleiterinnen oder 
Schulleiter bedürfen der Bestätigung durch die 
Schulbehörde.  
 
(4) Für die Genehmigung von Baumaßnahmen gilt § 
86 entsprechend. Das Land leistet zu den Aufwen-
dungen für genehmigte Baumaßnahmen Zuschüsse 
nach Maßgabe des Landeshaushaltsplans.  
 
(5) Eine kommunale Schule kann nur zum Ende 
eines Schuljahres aufgehoben werden. Die Aufhe-
bung setzt voraus, dass die Absicht spätestens vier 
Monate vorher der Schulbehörde mitgeteilt worden 
ist.  
 
(6) Für die außerschulische Benutzung der Schulge-
bäude und Schulanlagen gilt § 89 Abs. 1 Satz 1 und 

Abs. 2 entsprechend 
Teil 6 Teil 6 

Schulaufsicht Schulaufsicht 
§ 96 

Aufgaben 
 
(1) Das Schulwesen untersteht der staatlichen Auf-
sicht (Schulaufsicht).  
 
(2) Die Schulaufsicht umfasst die Gesamtheit der 
staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen, organisatori-
schen und planerischen Gestaltung und die Beauf-
sichtigung des Schulwesens. Aufgaben der Schul-
aufsicht sind unbeschadet der sonstigen Bestim-
mungen dieses Gesetzes insbesondere 
1. die abschließende Festlegung des Inhalts und die 

Organisation des Unterrichts,  
2. die Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben sowie Unterstützung bei der Entwick-
lung und Evaluation der Schulen ,  

3. die zentrale Planung der Schulorganisation 
(Schulorganisationsplan),  

4. die Genehmigung der Lehr- und Lernmittel,  
5. die Fachaufsicht über die Erziehungs- und Unter-

richtsarbeit der Schulen,  
6. die Dienstaufsicht über die Schulleiterinnen und 

Schulleiter, Lehrkräfte und pädagogischen und 
technischen Fachkräfte der staatlichen Schulen, 
bei Ganztagsschulen in Angebotsform und in 
verpflichtender Form auch für das sonstige päda-
gogische Personal,  

7. die Rechtsaufsicht über die Erfüllung der Aufga-
ben der Schulträger.  

 

 

(3) Das fachlich zuständige Ministerium setzt Bil-
dungsstandards sowie schulart- und schulstufenspe-
zifische Vorgaben für die einzelnen Unterrichtsfächer 
und Lernbereiche. Sie legen die grundlegenden 

§ 96 
Aufgaben 

 
(1) Das Schulwesen untersteht der staatlichen 
Aufsicht (Schulaufsicht).  
 
(2) Die Schulaufsicht umfasst die Gesamtheit der 
staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen, organisato-
rischen und planerischen Gestaltung und die Be-
aufsichtigung des Schulwesens. Aufgaben der 
Schulaufsicht sind unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieses Gesetzes insbesondere 
1. die abschließende Festlegung des Inhalts und 

die Organisation des Unterrichts,  
2. die Beratung der Schulen bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben sowie Unterstützung bei der 
Entwicklung und Evaluation der Schulen ein-
schließlich des Abschlusses und der Kon-
trolle von Zielvereinbarungen,  

3. die zentrale Planung der Schulorganisation 
(Schulorganisationsplan),  

4. die Genehmigung der Lehr- und Lernmittel,  
5. die Fachaufsicht über die Erziehungs- und 

Unterrichtsarbeit der Schulen,  
6. die Dienstaufsicht über die Schulleiterinnen 

und Schulleiter, Lehrkräfte und pädagogischen 
und technischen Fachkräfte der staatlichen 
Schulen, bei Ganztagsschulen in Angebots-
form und in verpflichtender Form auch für das 
sonstige pädagogische Personal,  

7. die Rechtsaufsicht über die Erfüllung der Auf-
gaben der Schulträger.  

 
(3) Das fachlich zuständige Ministerium setzt 
Standards für die Qualitätsentwicklung und 
Bildungsstandards sowie schulart- und schulstu-
fenspezifische Vorgaben für die einzelnen Unter-
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Inhalte und Ziele von Erziehung und Unterricht in der 
Schule fest, gewährleisten die Kooperation von 
Schularten und die Durchlässigkeit von Bildungs-
gängen und ermöglichen den Schulen eine eigene 
Schwerpunktsetzung. Die Festlegung schuleigener 
Schwerpunkte im Rahmen der Bildungsstandards 
und Vorgaben muss so erfolgen, dass unterschiedli-
chen Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen der 
Schülerinnen und Schüler sowie der pädagogischen 
Eigenverantwortung der Lehrkräfte entsprochen 
werden kann.  

 

 
(4) Lehr- und Lernmittel müssen zur Erfüllung des 
Erziehungsauftrags der Schule sowie der besonde-
ren Aufgaben der einzelnen Schulart geeignet sein. 
Das fachlich zuständige Ministerium kann die Ver-
wendung von Lehr- und Lernmitteln, insbesondere 
von Schulbüchern, von seiner Genehmigung abhän-
gig machen. Die Lehr- und Lernmittel, die der Ge-
nehmigung bedürfen, und das Verfahren regelt das 
fachlich zuständige Ministerium. Dabei ist vorzuse-
hen, dass die Genehmigung insbesondere zu versa-
gen ist, wenn Lehr- und Lernmittel nicht 
1. mit dem Verfassungsrecht und sonstigen Rechts-
vorschriften übereinstimmen, 
2. den Anforderungen der Lehrpläne und Richtlinien 

didaktisch und methodisch im Wesentlichen ent-
sprechen,  

3. in der inhaltlichen Aufbereitung und sprachlichen 
Darstellung altersgemäß sind oder 
4. in ihrer Ausstattung und Verwendung den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit entsprechen.  

richtsfächer und Lernbereiche. Sie legen die 
grundlegenden Inhalte und Ziele von Erziehung 
und Unterricht in der Schule fest, gewährleisten 
die Kooperation von Schularten und die Durchläs-
sigkeit von Bildungsgängen und ermöglichen den 
Schulen eine eigene Schwerpunktsetzung. Die 
Festlegung schuleigener Schwerpunkte im Rah-
men der Bildungsstandards und Vorgaben muss 
so erfolgen, dass unterschiedlichen Fähigkeiten, 
Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und 
Schüler sowie der pädagogischen Eigenverant-
wortung der Lehrkräfte entsprochen werden kann.  

 
(4) Lehr- und Lernmittel müssen zur Erfüllung des 
Erziehungsauftrags der Schule sowie der beson-
deren Aufgaben der einzelnen Schulart geeignet 
sein. Das fachlich zuständige Ministerium kann 
die Verwendung von Lehr- und Lernmitteln, ins-
besondere von Schulbüchern, von seiner Geneh-
migung abhängig machen. Die Lehr- und Lernmit-
tel, die der Genehmigung bedürfen, und das Ver-
fahren regelt das fachlich zuständige Ministerium. 
Dabei ist vorzusehen, dass die Genehmigung 
insbesondere zu versagen ist, wenn Lehr- und 
Lernmittel nicht 
1. mit dem Verfassungsrecht und sonstigen 
Rechtsvorschriften übereinstimmen, 
2. den Anforderungen der Lehrpläne und Richtli-

nien didaktisch und methodisch im Wesentli-
chen entsprechen,  

3. in der inhaltlichen Aufbereitung und sprachli-
chen Darstellung altersgemäß sind oder 
4. in ihrer Ausstattung und Verwendung den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit entsprechen.  

 § 97 a  
Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation 

und Selbständigkeit von Schulen 
 

(1) Die Agentur für Qualitätssicherung, Evalua-
tion und Selbständigkeit von Schulen ist als 
Teil der Schulbehörde organisatorisch unab-
hängig von der Schulaufsicht und arbeitet im 
Rahmen der Vorgaben des fachlich zuständi-
gen Ministeriums fachlich mit der Schulauf-
sicht zusammen. Sie dient der Verbesserung 
der pädagogischen Qualität der Schulen. 
 
(2) Sie ermittelt zentrale Elemente der schuli-
schen Qualität auf der Grundlage der vom 
fachlich zuständigen Ministerium vorgegebe-
nen Standards. 
 
(3) Schulen und Schulträger sind verpflichtet, 
an den Evaluationen der Agentur für Quali-
tätssicherung, Evaluation und Selbständigkeit 
von Schulen teilzunehmen. Das gilt auch für 
Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler sowie Schüler- und 
Elternvertretungen. 
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(4) Die Ergebnisse sind Grundlage für die zwi-
schen Schulbehörde und Schulen zu schlie-
ßenden Zielvereinbarungen und die weitere 
Schulqualitätsarbeit gemäß § 23 Abs. 2. 

Teil 7 Teil 7 
Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 102 
Staatliche Prüfungen 

 
(1) Das für die Lehrerausbildung zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt staatliche Prüfungen, die in 
seinem Geschäftsbereich einen Studien- oder Aus-
bildungsgang an einer Hochschule abschließen, 
durch Rechtsverordnung zu regeln. Dies sind insbe-
sondere: 

1.  die Erste Prüfung für das Lehramt an Grund-
schulen, 

1. die Erste Prüfung für das Lehramt an Haupt-
schulen, 

2. die Erste Prüfung für das Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen,  

3. die Erste Prüfung für das Lehramt an Sonder-
schulen,  

4. die Erste Prüfung für das Lehramt an Realschu-
len,  

5. die Erste Prüfung für das Lehramt an berufsbil-
denden Schulen,  

6. die Erste Prüfung für das Lehramt an Gymna-
sien.  

Die betroffenen Hochschulen sind anzuhören. Für 
den Inhalt der Prüfungsordnungen gilt § 26 des 
Hochschulgesetzes entsprechend.  
 
 

 
 

§ 102 
Staatliche Prüfungen 

 
(1) Das für die Lehrerausbildung zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt staatliche Prüfungen, 
die in seinem Geschäftsbereich einen Studien- 
oder Ausbildungsgang an einer Hochschule ab-
schließen, durch Rechtsverordnung zu regeln. 
Dies sind insbesondere: 

1.  die Erste Prüfung für das Lehramt an Grund-
schulen, 

7. die Erste Prüfung für das Lehramt an Haupt-
schulen, 

8. die Erste Prüfung für das Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen,  

9. die Erste Prüfung für das Lehramt an Förder-
schulen,  

10. die Erste Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen,  

11. die Erste Prüfung für das Lehramt an berufs-
bildenden Schulen,  

12. die Erste Prüfung für das Lehramt an Gymna-
sien.  

Die betroffenen Hochschulen sind anzuhören. Für 
den Inhalt der Prüfungsordnungen gilt § 26 des 
Hochschulgesetzes entsprechend. Vor der Erhe-
bung der Anfechtungsklage gegen die ab-
schließende Prüfungsentscheidung ist ein 
Vorverfahren gemäß § 68 Verwaltungsge-
richtsordnung durchzuführen. 
 
  

§ 103 
Schulen des Bezirksverbandes Pfalz 

 
Der Bezirksverband Pfalz ist Träger der kommuna-
len Schulen:  
1. Schule für gehörlose und hörbehinderte Schüle-

rinnen und Schüler in Frankenthal mit den Ab-
schlüssen der  

 a) Grundschule,  
 b) Hauptschule,  
 c) Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen,  
 d) Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheit-
liche Entwicklung  
 e) Berufsschule,  
 f) Berufsfachschule für Metalltechnik und Elekt-
rotechnik,  
 g) Berufsoberschule I für Technik,  
 h) Fachschule, Fachbereiche Technik, Fachrich-
tung Maschinentechnik 
2. Berufsbildende Schule in Kaiserslautern mit den 
Schulformen und Bildungsgängen  

a) Berufsfachschule, dreijähriger Bildungsgang 

§ 103 
Schulen des Bezirksverbandes Pfalz 

 
(1) Der Bezirksverband Pfalz ist Träger der fol-
genden  Schulen:  
1. Schule für gehörlose und hörbehinderte Schü-

lerinnen und Schüler in Frankenthal mit den 
Abschlüssen der  

 a) Grundschule,  
 b) Berufsreife,  
 c) Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen,  
 d) Schule mit dem Förderschwerpunkt ganz-

heitliche      Entwicklung  
 e) Berufsschule,  

f) Berufsfachschule für Metalltechnik und E-
lektro    technik,  

 g) Berufsoberschule I für Technik,  
 h) Fachschule, Fachbereiche Technik, Fach-

richtung Maschinentechnik 
2. Berufsbildende Schule in Kaiserslautern 

mit den Schulformen und Bildungsgängen  
a) Berufsfachschule, dreijähriger Bildungs-
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in anerkannten Ausbildungsberufen des 
Handwerks,  

b) Fachschule, Fachbereiche Technik (Fachrich-
tungen Bautechnik, Elektrotechnik, Maschi-
nentechnik) sowie Karosserie- und Fahrzeug-
technik, 

 c) Meisterschule für Handwerker.  
Das fachlich zuständige Ministerium kann im Einver-
nehmen mit dem für das Haushaltsrecht zuständigen 
Ministerium dem Bezirksverband Pfalz auf Antrag 
die Genehmigung zur Errichtung weiterer Schulfor-
men oder Bildungsgänge an den bestehenden Schu-
len erteilen.  

gang in anerkannten Ausbildungsberufen 
des Handwerks,  

b) Fachschule, Fachbereiche Technik (Fach-
richtungen Bautechnik, Elektrotechnik, Ma-
schinentechnik) sowie Karosserie- und 
Fahrzeugtechnik, 

c) Meisterschule für Handwerker.  
Das fachlich zuständige Ministerium kann im Ein-
vernehmen mit dem für das Haushaltsrecht zu-
ständigen Ministerium dem Bezirksverband Pfalz 
auf Antrag die Genehmigung zur Errichtung weite-
rer Schulformen oder Bildungsgänge an den be-
stehenden Schulen erteilen. 
 
(2) Die Personal- und Sachkosten der kommu-
nalen Schule trägt die Gebietskörperschaft.  
 
 
(3) Einstellung und Anstellung der Lehrkräfte 
sowie Berufung und Ernennung der Schullei-
terinnen oder Schulleiter bedürfen der Bestä-
tigung durch die Schulbehörde.  
 
(4) Für die Genehmigung von Baumaßnahmen 
gilt § 86 entsprechend. Das Land leistet zu den 
Aufwendungen für genehmigte Baumaßnah-
men Zuschüsse nach Maßgabe des Landes-
haushaltsplans.  
 
(5) Eine Schule des Bezirksverbands Pfalz 
kann nur zum Ende eines Schuljahres aufgeho-
ben werden. Die Aufhebung setzt voraus, dass 
die Absicht spätestens vier Monate vorher der 
Schulbehörde mitgeteilt worden ist. 
 
(6) Für die außerschulische Benutzung der Schul-
gebäude und Schulanlagen gilt § 89 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 entsprechend. 
 

§ 107  
Übergangsbestimmung 

 
Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Ge-
setzes bestehenden Gremien nehmen ihre Aufgaben 
nach den bisherigen Bestimmungen bis zum Ablauf 
ihrer Amtszeit wahr. 

§ 107 
Ausnahmen bei Schulen in freier Trägerschaft 

 
Realschulen plus in freier Trägerschaft müs-
sen abweichend von § 13 Abs. 2 in den Klas-
senstufen 5 bis 9 zwei Klassen umfassen. 
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Artikel 2 

PrivSchG geltende Fassung 
Artikel 2 

PrivSchG neu  

§ 28 

Arten und Voraussetzungen 

(1) Das Land gewährt auf Antrag den staatlich 
anerkannten Ersatzschulen Beiträge zu den 
Personal- und Sachkosten nach Maßgabe der 
§§ 29 bis 32; § 31 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(2) Voraussetzungen für die Gewährung von 
Beiträgen sind, dass die Schule in freier Träger-
schaft auf gemeinnütziger Grundlage arbeitet, 
das öffentliche Schulwesen des Landes entlastet 
und kein Schulgeld oder sonstige Entgelte er-
hebt. 

(3) Bei Grund- und Hauptschulen, die als Be-
kenntnis- oder Weltanschauungsschulen errich-
tet werden sollen, ist neben den Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 erforderlich, dass der Be-
such einer öffentlichen Grund- oder Hauptschu-
le, die in ihrer Gliederung den gesetzlichen An-
forderungen entspricht, in zumutbarer Entfer-
nung gewährleistet ist. 

§ 28 

Arten und Voraussetzungen 

(1) Das Land gewährt auf Antrag den staatlich 
anerkannten Ersatzschulen Beiträge zu den 
Personal- und Sachkosten nach Maßgabe der 
§§ 29 bis 32; § 31 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(2) Voraussetzungen für die Gewährung von 
Beiträgen sind, dass die Schule in freier Träger-
schaft auf gemeinnütziger Grundlage arbeitet, 
das öffentliche Schulwesen des Landes entlastet 
und kein Schulgeld oder sonstige Entgelte er-
hebt. 

(3) Bei Grund- und Hauptschulen und Real-
schulen plus, die als Bekenntnis- oder Weltan-
schauungsschulen errichtet werden sollen, ist 
neben den Voraussetzungen des Absatzes 2 
erforderlich, dass der Besuch einer öffentlichen 
Grund- oder Hauptschule oder Realschule 
plus, die in ihrer Gliederung den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, in zumutbarer Entfer-
nung gewährleistet ist. 

 

§ 31 

Beitrag zu den Sachkosten 

(1) Zu den Sachkosten, die nicht Baukosten 
nach Absatz 2 sind (laufende Sachkosten), wird 
ein Beitrag in Höhe von 10 vom Hundert des 
Gesamtbetrages nach § 29 und der Personal-
kosten des Landes für zugewiesene Lehrer ge-
währt. Dabei ist für jeden zur vollen Dienstleis-
tung zugewiesenen Lehrer das Durchschnitts-
gehalt oder die Durchschnittsvergütung, sonst 
ein entsprechender Anteil anzusetzen. 

(2) Das Land gewährt den Schulträgern der 
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, 
Gymnasien, Kollegs und Sonderschulen einen 
Beitrag zu den Aufwendungen für von der 
Schulbehörde genehmigte Neu-, Um- und Erwei-
terungsbauten von Schulgebäuden und Schul-
anlagen sowie deren Ersteinrichtung (Baukos-
ten). Er beträgt 

1. bei Grund- und Haupt- und Sonderschulen 80 
v.H., 

2. bei Realschulen, Gymnasien und Kollegs 50 
v.H. 

der Baukosten. Die Kosten des Baugrundstücks 
und seiner Erschließung gehören nicht zu den 

 

§ 31 

Beitrag zu den Sachkosten 

(1) Zu den Sachkosten, die nicht Baukosten 
nach Absatz 2 sind (laufende Sachkosten), wird 
ein Beitrag in Höhe von 10 vom Hundert des 
Gesamtbetrages nach § 29 und der Personal-
kosten des Landes für zugewiesene Lehrer ge-
währt. Dabei ist für jeden zur vollen Dienstleis-
tung zugewiesenen Lehrer das Durchschnitts-
gehalt oder die Durchschnittsvergütung, sonst 
ein entsprechender Anteil anzusetzen. 

(2) Das Land gewährt den Schulträgern der 
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Re-
alschulen plus, Gymnasien, Kollegs und Son-
derschulen einen Beitrag zu den Aufwendungen 
für von der Schulbehörde genehmigte Neu-, Um- 
und Erweiterungsbauten von Schulgebäuden 
und Schulanlagen sowie deren Ersteinrichtung 
(Baukosten). Er beträgt 

1. bei Grund- und Haupt- und Sonderschulen  
sowie Realschulen plus 80 v.H., 

2. bei Realschulen, Gymnasien und Kollegs 50 
v.H. 

der Baukosten. Die Kosten des Baugrundstücks 
und seiner Erschließung gehören nicht zu den 
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Baukosten. In ihrer Dringlichkeit nehmen diese 
Baumaßnahmen den gleichen Rang wie ent-
sprechende Vorhaben für öffentliche Schulen 
ein. 

Baukosten. In ihrer Dringlichkeit nehmen diese 
Baumaßnahmen den gleichen Rang wie ent-
sprechende Vorhaben für öffentliche Schulen 
ein. 

 

§ 33 

Schülerbeförderung 

(1) Für die Beförderung der Schüler von Schu-
len, die Beiträge nach § 28 erhalten, gilt § 69 
des Schulgesetzes entsprechend. Bei Schülern 
von Grund- und Hauptschulen ist hierfür Vor-
aussetzung, dass die Schule im Bezirk der für 
die Schüler zuständigen öffentlichen Schule 
oder in einem angrenzenden Schulbezirk liegt. 
Liegt die Schule in einer Gemeinde mit mehre-
ren Grund- oder Hauptschulbezirken, so können 
darüber hinaus die Kosten für die Beförderung 
der Schüler aus allen Schulbezirken dieser Ge-
meinde übernommen werden. 

(2) Für die Freien Waldorfschulen gilt Absatz 1 
entsprechend mit der Maßgabe, dass bei Schü-
lern der Klassenstufen 5 bis 13 Kosten insoweit 
übernommen werden, als sie bei der Fahrt zur 
jeweils nächstgelegenen öffentlichen Realschule 
oder zum jeweils nächstgelegenen öffentlichen 
Gymnasium entstehen würden. § 69 Abs. 3 
SchulG findet keine Anwendung. 

 

§ 33 

Schülerbeförderung 

(1) Für die Beförderung der Schüler von Schu-
len, die Beiträge nach § 28 erhalten, gilt § 69 
des Schulgesetzes entsprechend. Bei Schülern 
von Grundschulen ist hierfür Voraussetzung, 
dass die Schule im Bezirk der für die Schüler 
zuständigen öffentlichen Schule oder in einem 
angrenzenden Schulbezirk liegt. Liegt die Schule 
in einer Gemeinde mit mehreren Grundschul-
bezirken, so können darüber hinaus die Kosten 
für die Beförderung der Schüler aus allen Schul-
bezirken dieser Gemeinde übernommen wer-
den. 

(2) Für die Freien Waldorfschulen gilt Absatz 1 
entsprechend mit der Maßgabe, dass bei Schü-
lern der Klassenstufen 5 bis 13 Kosten insoweit 
übernommen werden, als sie bei der Fahrt zur 
jeweils nächstgelegenen öffentlichen Realschu-
le, öffentlichen Realschule plus oder zum 
jeweils nächstgelegenen öffentlichen Gymnasi-
um entstehen würden. § 69 Abs. 3 SchulG findet 
keine Anwendung. 

 


